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Aufhebungssatzung

Die Gemeinde Rheurdt erlässt aufgrund des § 10 in Verbindung mit den §§ 1, 1a, 2, 3, 4 und 8 des 
BauGB folgende Satzung über die Aufhebung des Bebauungsplanes Nr. 1 „Meistersweg“, rechts-
kräftig seit 01.09.1966. 

§ 1 Räumlicher Geltungsbereich

Der räumliche Geltungsbereich ergibt sich aus der Planzeichnung.

§ 2 Bestandteile

Die Aufhebungssatzung des Bebauungsplanes besteht aus der Planzeichnung mit Planzeichener-
klärung und den Verfahrensvermerken.

§ 3 Außerkrafttreten vom Bebauungsplan

Mit Inkrafttreten der Aufhebungssatzung zum Bebauungsplan Nr. 1 „Meistersweg“ tritt der seit dem 
01.09.1966 rechtskräftige Bebauungsplan mit  der  1.  vereinfachten Änderung (rechtskräftig  seit 
14.02.1967), der 2. vereinfachten Änderung (rechtskräftig seit 11.01.1968), der 3. Änderung (ohne 
Datum),  der  4.  Änderung  (rechtskräftig  seit  05.12.1983),  der  5.  Änderung  (rechtskräftig  seit 
22.08.1997), der 1. Änderung der 5. Änderung (rechtskräftig seit 13.09.1996), der 2. Änderung der 
5. Änderung (rechtskräftig seit 15.02.2002), der 6. Änderung (rechtskräftig seit 17.05.1994), der 8. 
Änderung (rechtskräftig seit 27.03.2007) und der 10. Änderung (rechtskräftig seit 20.02.2017) au-
ßer Kraft.

§ 4 Inkrafttreten der Aufhebungssatzung gemäß § 10 Abs. 3 BauGB

Die Aufhebungssatzung zum Bebauungsplan Nr. 1 „Meistersweg“ tritt gemäß § 10 Abs. 3 BauGB 
mit dem Tag der ortsüblichen Bekanntmachung des Aufhebungssatzungsbeschlusses in Kraft. 

Hinweise:

1. Dieser Satzung beigefügt ist die Aufhebungsbegründung einschließlich Umweltbericht.

2. Maßnahmen zum Ausgleich im Sinne des § 1a Abs. 3 BauGB werden gemäß § 9 Abs. 1a 
BauGB teilweise außerhalb des Aufhebungsbereiches realisiert. Der festgestellte Eingriff wird über 
die Maßnahme auf dem Flurstück 474 (Gemarkung Rheurdt, Flur 5) des Ökokontos der Gemeinde 
Rheurdt kompensiert.
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A ALLGEMEINE PLANUNGSVORAUSSETZUNGEN

1 Anlass und Erfordernis für die Aufhebung des Bebauungsplanes

Im Bebauungsplan Nr. 1 „Meistersweg“ getroffenen Festsetzungen entsprechen nicht mehr vollständig 
der von der Gemeinde beabsichtigten städtebaulichen Entwicklung und Zielsetzung des Gebietes. Im 
Rahmen einer Klage gegen eine durch den Kreis Kleve versagten Baugenehmigung für ein Bauvorha-
ben im Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 1 „Meistersweg“ der Gemeinde Rheurdt sind dar-
über hinaus Zweifel an der Rechtswirksamkeit des Planes entstanden. Der Bebauungsplan ist im Au-
gust 1966 in Kraft getreten und umfasst mittlerweile zehn Änderungen. Seitens der Gemeindeverwal-
tung ist eine Rechtsanwaltskanzlei mit der Prüfung der Frage beauftragt worden, ob der Bebauungs-
plan Fehler aufweist, die zur Unwirksamkeit des Bebauungsplanes führen können. In dem Gutachten 
kommt die Kanzlei zu dem Ergebnis, dass der Bebauungsplan Nr. 1 Fehler beinhaltet, die zu einer 
(Gesamt-)  Unwirksamkeit  des  Planes  führen  können.  Aus  diesen  Gründen  strebt  die  Gemeinde 
Rheurdt die Aufhebung des Bebauungsplanes Nr. 1 an.

Der Kreis Kleve hat als Untere Bauaufsichtsbehörde keine Normverwerfungskompetenz und muss 
grundsätzlich die Geltung beanspruchenden Bebauungspläne der Gemeinden anwenden. Das bedeu-
tete, dass es bei einer Nichtaufhebung des Bebauungsplanes trotz der bekannten Rechtsmängel mög-
licherweise zu Verwaltungsverfahren kommt, die auf den fehlerhaften Festsetzungen des Bebauungs-
planes fußen und gerichtlich wieder aufgehoben werden könnten. Somit ist es erforderlich, den be-
nannten Bebauungsplan und seine zehn Änderungen aufzuheben.

2 Räumlicher Geltungsbereich / Lage des Plangebietes

Der Aufhebungsbereich entspricht dem Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 1. Der räumliche 
Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 1 liegt im Nordwesten der Gemeinde Rheurdt und umfasst 
eine Fläche von rund 182.750 m². Der Geltungsbereich beinhaltet einen bedeutenden Anteil des be-
siedelten Bereiches der Ortschaft Rheurdt. Die innerhalb des Geltungsbereiches liegenden Flurstücke 
sind in Tabelle 1 aufgeführt und befinden sich alle in der Gemarkung Rheurdt.

Tabelle 1: Flurstücke innerhalb des Geltungsbereiches

Flur Flurstücke

1 328, 330 bis 346

10 27, 52, 55, 69, 70, 80, 81, 89, 124, 129, 131, 142, 143, 155 bis 159, 176, 183, 188 bis 190, 195, 197 
bis 199

11 53, 57, 72, 74, 77, 82, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 119, 122, 123, 125, 126, 127, 129, 147, 161,  
162, 163, 164, 166, 167, 168, 171, 174, 175, 176, 180, 181, 182, 183, 184, 186, 187, 188, 189, 190,  
192, 194, 195, 196, 197, 198, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 218, 219, 220, 221, 
224, 227, 228, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 244, 245, 249, 250, 251, 252, 253,  
255, 256, 258, 259, 260, 262, 266, 267, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 285, 286, 287, 288, 289,  
290, 291, 317, 319, 321, 331, 332, 340, 341, 342, 345, 346, 347, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356,  
359, 361, 364, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386,  
387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 396, 397, 398, 400, 407, 418, 421, 423, 425, 429, 430, 432, 433,  
438, 439, 440, 441, 442, 444, 452, 458, 467, 471, 472, 473, 475, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484,  
485, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506,  
507, 508, 509, 51, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530,  
531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 539, 54, 540, 541, 542, 545, 546, 548, 549, 55, 550, 551, 552, 
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553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 574, 575, 576, 577,  
578, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 603, 604, 605, 606, 613, 614, 615, 616, 617,  
621, 622, 623, 64, 65, 66, 67, 69, 693, 694, 695, 696, 698, 699, 70, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 
706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 715, 716, 720, 723, 724, 725

Die östliche Grenze des Aufhebungsbereiches wird durch die Straße Niederend (L478) gebildet, wel-
che ab der Kreuzung mit der Kaplaneistraße in die Rathausstraße übergeht. Südlich wird der Gel-
tungsbereich durch die Aldekerker Straße, nördlich durch die B 510, nordwestlich durch den Reiher-
weg und südwestlich durch den Burgweg begrenzt. Westlich grenzt an den Aufhebungsbereich das 
Landschaftsschutzgebiet Schaephuysener Höhen an. Östlich und südlich schließt die übrige Bebau-
ung des Ortsteils Rheurdt an den Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 1 an.

3 Derzeitige Nutzung und Eigentumsverhältnisse

Aufgrund der Größe des Aufhebungsbereiches befinden sich innerhalb des Bereiches eine Vielzahl an 
derzeitigen Nutzungen. Darunter fallen insbesondere Wohnnutzungen, Gemeinbedarfs- und in kleine-
rem Umfang Freiraumnutzungen und dem Straßenverkehr zuzuordnende Flächennutzungen. 

Der Teilbereich nördlich der Finkenstraße ist überwiegend von Wohnnutzungen geprägt. Dabei han-
delt es sich insbesondere um kleinteilige Bebauung, wie Einfamilien- und Doppel-, aber auch Reihen-
häuser. Der Großteil der Wohngebäude verfügt über begrünte Hausgärten. Vereinzelt finden sich auch 
nicht störende Gewerbenutzungen in diesem Bereich. An der westlichen Geltungsbereichsgrenze liegt 
außerdem ein Spielplatz.

Im südlichen Teil des Geltungsbereiches liegen neben den genannten Wohnnutzungen auch Gemein-
bedarfsnutzungen. Darunter fallen eine Gemeinschaftsgrundschule, das Rathaus mit der Gemeinde-
verwaltung, Altenwohnungen, ein katholischer Kindergarten und die katholische Kirche St. Nikolaus. 
Nördlich der katholischen Kirche befindet sich am Meistersweg der Burgerpark. Nördlich der Aldeker-
ker Straße befindet sich der als Parkplatz genutzte Marktplatz. An diesem liegt das Feuerwehrgeräte-
haus. Entlang der Rathausstraße und der Aldekerker Straße werden einige Gebäude auch durch ge-
werbliche Nutzungen in Anspruch genommen. Bis auf die benannten Freiflächen ist der gesamte Gel-
tungsbereich bereits bebaut worden.

Die Flächen im Geltungsbereich befinden sich in privatem und öffentlichem Eigentum. Die mit Wohn-
gebäuden bebauten Flächen befinden sich in Privateigentum. Die Flächen der Schule und der Feuer-
wehr sind Eigentum der Gemeinde. Die der Kirche zuzuordnenden Flächen befinden sich in kirchli-
chem Eigentum. 

4 Vorgaben und Bindungen

4.1 Regionalplan

Im Regionalplan des Regierungsbezirks Düsseldorf wird die gesamte Ortslage Rheurdt als Allgemei-
ner Siedlungsbereich (ASB) dargestellt. Damit wird der gesamte Aufhebungsbereich als ASB darge-
stellt. Westlich daran schließt ein Allgemeiner Freiraum- und Agrarbereich (AFAB) mit der überlagern-
den Darstellung der dem Schutz der Natur dienenden Freiraumfunktion an. Nördlich wird die B 510 als 
Straße für den vorwiegend überregionalen und regionalen Verkehr dargestellt. 
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4.2 Flächennutzungsplan

Der Flächennutzungsplan der Gemeinde Rheurdt 
stellt  für den Aufhebungsbereich eine Vielzahl an 
Nutzungen dar.  Zwischen nördlicher  Geltungsbe-
reichsgrenze  und  der  Schwalbenstraße  wird  die 
Fläche als gemischte Baufläche dargestellt.  Süd-
lich und westlich daran grenzen Wohnbauflächen 
an,  welche sich bis zur  Finkenstraße erstrecken. 
Der  östliche  Bereich  zwischen  Finkenstraße  und 
Meistersweg wird ebenfalls der Wohnbaufläche zu-
geordnet.  Westlich  davon und südlich  des  Meis-
tersweges werden Gemeinbedarfsflächen mit den 
Zweckbestimmungen  Schule,  Öffentliche  Verwal-
tungen,  Kindergarten,  Feuerwehr,  sowie  Kirchen 
und kirchlichen Zwecken dienende Gebäude und 
Einrichtungen dargestellt.  Südwestlich dieses Be-
reiches wird ein Teil des Geltungsbereiches, an die 
Gemeinbedarfsfläche  angrenzend,  als  weitere 
Wohnbaufläche ausgewiesen. 

An der Kreuzung Rathausstraße / Aldekerker Stra-
ße wird eine weitere Gemeinbedarfsfläche mit der 
Zweckbestimmung  öffentliche  Verwaltung  darge-
stellt,  welche sich auf die Fläche des Rathauses 
bezieht.  An  diese  Fläche  schließt  innerhalb  des 
Geltungsbereiches  des  Bebauungsplanes  Nr. 1 
nördlich  die  Darstellung einer  Mischgebietsfläche 
an.  Östlich  dieses  Bereiches  werden  gemischte 
Bauflächen sowie großflächig Flächen für den Ge-
meinbedarf  für  die  Feuerwehr  und einen Kinder-
garten  dargestellt.  Diese  Darstellungen  sind  Ge-
genstand  der  Anpassung  des  Flächennutzungs-
plan im Rahmen der Aufstellung des Bebauungs-
planes Nr. 45 von 2020. Die Darstellungen dieser 
Anpassung sind nicht Teil der Abbildung 2.

Im  westlichen  Aufhebungsbereich  sieht  der  Flä-
chennutzungsplan nicht baulich zu nutzende Flä-
chen vor. Westlich des Burgweges wird eine Grün-
fläche mit der Zweckbestimmung Spielplatz vorge-
sehen. Diese Darstellung ist mit der 27. Änderung in den Flächennutzungsplan aufgenommen worden. 
Westlich an diesen schließen sich Flächen für die Landwirtschaft an, welche in geringem Umfang 
auch dem Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 1 zuzuordnen sind. Nördlich des Spielplatzes 
und entlang eines Abschnittes der westlichen Geltungsbereichsgrenze grenzt der Flächennutzungs-
plan Flächen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft ein. Eine weitere 
den Freiraum betreffende Darstellung findet sich in geringfügigem Umfang im nordwestlichen Bereich 
des Geltungsbereiches.

Der Aufhebungsbereich umfasst Flächen für Versorgungsanlagen, für die Abfallentsorgung und Ab-
wasserbeseitigung sowie Ablagerungen. Zum einen handelt es sich um die Darstellung einer Versor-
gungsanlage mit der Zweckbestimmung Elektrizität. Diese ist an der Straße An Deckers zu verorten. 
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Abbildung  1: Regionalplan Düsseldorf mit Stand von 
2020 (Ausschnitt)

Abbildung 2: 2007 neu bekannt gemachter Flächen-
nutzungsplan der Gemeinde Rheurdt (Ausschnitt oh-
ne  Änderungen  und  Anpassungen,  die  nach  dem 
31.12.2006 rechtskräftig geworden sind)
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Nordöstlich von dieser Fläche wird eine Fläche für die Regenrückhaltung dargestellt.

4.3 Landschaftsplan / Grünordnungsplan

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 1 liegt nicht im Geltungsbereich des Landschaftspla-
nes Nr. 15 „Kerken/Rheurdt“ des Kreises Kleve. Dieser grenzt direkt an dessen westliche Geltungsbe-
reichsgrenze und legt in diesem Bereich das Landschaftsschutzgebiet Schaephuysener Höhen fest. 

4.4 Gegenwärtiges Planungsrecht

Das gegenwärtige Planungsrecht ist geprägt durch die Festsetzungen des Bebauungsplanes Nr. 1 
und seinen zehn Änderungen. Die derzeitigen Festsetzungen sind in Tabelle 2 kurz beschrieben und 
im Anhang tabellarisch wiedergegeben. Zudem wurden die räumlichen Festsetzungen in einer Über-
sichtskarte dargestellt.

Festsetzungen des Bebauungsplanes und seiner Änderungen

Der Bebauungsplan Nr. 1 erlangte seine Rechtskraft am 01.09.1966 und verfügt in seinem Geltungs-
bereich über ca. 175.325 m². Davon werden rund 96.460 m² von den Änderungen überplant, sodass 
auf rund 78.865 m² des Bebauungsplanes seine ursprünglichen Festsetzungen wirksam sind (Abbil-
dung 3). Die Festsetzungen des Bebauungsplans unter Berücksichtigung der Änderung sind in der 
Karte „Übersicht der rechtskräftigen Bebauungspläne“ dargestellt. 

Der Bebauungsplan Nr. 1 setzt großflächig Wohngebiete fest. Im zentralen Bereich handelt es sich da-
bei um Reine Wohngebiete, während im östlichen Bereich entlang der Rathausstraße vor allem Allge-
meine Wohngebiete festgesetzt sind. Im südlichen und nördlichen Geltungsbereich sind mit einem 
Dorfgebiet und einem Mischgebiet außerdem gemischte Bauflächen festgesetzt. Westlich des Burg-
weges wird eine Grünfläche mit der Zweckbestimmung Spielplatz festgesetzt. Weitere kleinflächige 
Grünflächen werden im nordwestlichen Geltungsbereich am Reiherweg sowie nordöstlich von An De-
ckers festgesetzt. Die am Reiherweg liegende Grünfläche ist im Bestandteil eines Hausgartens.

Darüber hinaus setzt der Bebauungsplan Nr. 1 Verkehrsflächen fest, wozu vor allem die Fasanenstra-
ße, die Drosselstraße, der Burgweg, der Reiherweg, die Finkenstraße und der Meistersweg gehören. 
Durch den Bebauungsplan wird ebenfalls der Verlauf der Straße Niederend in Teilen geändert und 
nördlich der Schwalbenstraße zum Teil begradigt.  

Der östliche Teil des Burgerparks mit dem Bestandsgebäude Quademechels-Haus wird als Parkplatz 
festgesetzt, während der westliche Teil als Gemeinbedarfsfläche mit der Zweckbestimmung Verwal-
tungsgebäude festgesetzt wird. Dafür setzt der Bebauungsplan ein Baufenster fest. Der Bereich um 
die Kirche wird auch als Gemeinbedarfsfläche mit der Zweckbestimmung Kirche und einem Maß der 
baulichen Nutzung von 2 Vollgeschossen, einer GRZ (Grundflächenzahl) von 0,4 und einer GFZ von 
0,7, allerdings kein Baufenster festgesetzt. Eine weitere Gemeinbedarfsfläche wird nördlich des Meis-
tersweges mit der Zweckbestimmung Schule festgesetzt. Für diese wird das gleiche Maß der bauli-
chen Nutzung wie für die Kirche festgesetzt.

Im südlichen Bereich wird der Marktplatz sowie die östlich angrenzenden Grundstücke vom Bebau-
ungsplan Nr.  45 überplant.  Der  Bebauungsplan Nr.  1  entfaltet  demnach in  diesem Bereich keine 
Rechtskraft mehr.
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Tabelle 2: Beschreibung der Änderungen des Bebauungsplanes Nr. 1

Änderung (mit Datum 
des Inkrafttretens)

Beschreibung

1. Änderung, verein-
facht (14.02.1967)

Die 1. vereinfachte Änderung des Bebauungsplanes Nr. 1 umfasst die Grundstücke nördlich und 
südlich der Schwalbenstraße. Der Geltungsbereich geht nicht eindeutig aus der Planzeichnung her-
vor.

Es werden Änderungen der überbaubaren Grundstücksfläche, der Straßenverkehrsfläche und der 
Festsetzungen zur Firstrichtung und Dachneigung vorgenommen. Die im Bebauungsplan Nr. 1 nach 
Norden führende Stichstraße wird überplant. Die festgesetzten Baugrenzen und Baulinien können 
dadurch näher an die im Bebauungsplan als „C-Straße“ bezeichnete Verkehrsfläche herangerückt 
werden, sodass die überbaubaren Grundstücksflächen sich im nördlich der Schwalbenstraße liegen-
den Bereich vergrößern. In diesem wird die Firstrichtung parallel zur C-Straße und die Dachneigung 
mit 45 ° (± 3°) festgesetzt.
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Abbildung 3: Räumliche Übersicht über die Änderungen des Bebauungsplanes Nr. 1
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2. Änderung, verein-
facht (11.01.1968)

Die 2.  vereinfachte Änderung umfasst die nördlich der Finkenstraße liegenden Grundstücke, mit 
Ausnahme des an der Kreuzung Rathausstraße / Finkenstraße liegenden Eckgrundstücks, sowie ei-
nes Teilbereichs östlich der Drosselstraße. Der Geltungsbereich geht ebenfalls nicht eindeutig aus 
der Planzeichnung hervor.

Die 2. Änderung verringert die Größe des Baufensters, welches westlich der D-Straße (Drosselstra-
ße) und nördlich der A-Straße liegt. Weitere Änderungen werden östlich der D-Straße vorgenom-
men, indem die Erschließung angepasst und zwei Stichstaßen festgesetzt werden. Damit einher 
geht die Anpassung der Baufenster, sodass das bestehende Baufenster in drei einzelne Baufenster 
unterteilt wird. Die Änderung setzt die Firstrichtungen orthogonal zur D-Straße und die Dachneigung 
mit 30 ° (± 3°) fest. 

3. Änderung (o. Datum) Die dritte vereinfachte Änderung ist in der Planzeichnung des Bebauungsplanes Nr. 1 vorgenommen 
worden und umfasst im Wesentlichen den Planbereich der 2. Änderung. Im Norden umfasst die 3. 
Änderung  einen über die 2. Änderung hinausgehenden Bereich, welcher bis zur Fasanenstraße 
reicht. Zur Rechtskraft und Datum des Inkrafttretens der 3. Änderung liegen keine Informationen vor. 
Die Änderung ist lediglich mit dem Vermerk „ s. Verfg. v. 29.2.1968 mit Änderungsplan. Ratsbeschl.  
v. 11.1. + 27.3.1968“ versehen.

Obwohl die 3. Änderung aktueller als die 2. ist, entspricht die bauliche Realität in dem Bereich, wel -
cher von beiden benannten Änderungen betroffen ist, den Festsetzungen der 2. Änderung. Daher 
und aufgrund der fehlenden Information zum Inkrafttreten der 3. Änderung gibt die Übersicht der 
zeichnerischen Festsetzungen des derzeitigen Planungsstandes(s. Anlage) für diesen Bereich die 
Festsetzungen der 2. und nicht der 3. Änderungen wider. Die Festsetzungen der 3. Änderung bezie-
hen sich somit auf den Bereich zwischen Fasanenstraße, Drosselweg und nördlich der, die Haus-
nummer 10, 12 und 14 der Drosselstraße erschließenden Stichstraße.

Die Stichstraße „E-Straße“ wird mit einem Baufenster, welches durch Baulinien und -grenzen gefasst  
wird, überplant. Nördlich und südlich dieses Baufensters wird jeweils eine Stichstraße ergänzt. Das 
an der B-Straße (Fasanenstraße) und Hauptstraße festgesetzte Baufenster wird in seiner Tiefe ver -
ringert und in mehrere Baufenster unterteilt. Das an der Landstraße (Niederend) liegende Gebiet 
wird von dem an der D-Straße (Drosselstraße) liegenden Gebiet abgegrenzt und als Allgemeines 
Wohngebiet mit zwei Geschossen, offener Bauweise, einer GRZ von 0,4 und einer GFZ von 0,7 fest-
gesetzt. 

4. Änderung 
(05.12.1983)

Die vierte Änderung umfasst den nördlichen Teil des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes Nr. 1 
auf einer Fläche von rund 14.530 m² und wird von den Straßen Niederend im Osten, der B 510 im 
Norden und dem Reiherweg im Westen begrenzt. 

Die Art der baulichen Nutzung bleibt als Dorfgebiet (MD) erhalten. Das Maß der baulichen Nutzung 
wird verändert und in vier Teilbereichen unterschiedlich festgesetzt. Für die am Reiherweg liegenden 
Dorfgebiete wird ein Vollgeschoss und eine GRZ von 0,4 festgesetzt. In dem am Niederweg liegen-
den Dorfgebiet sind zwei Vollgeschosse, eine GRZ von ebenfalls 0,4, sowie eine GFZ von 0,8 zuläs-
sig. In dem westlich liegenden Gebiet wird eine GFZ von 0,4, in den übrigen beiden Gebieten von 
0,5 zugelassen. Die ursprünglich offene Bauweise wird in den beiden ausschließlich am Reiherweg 
liegenden Dorfgebieten in eine Bauweise, welche nur Hausgruppen zulässt, geändert. Die vierte Än-
derung ergänzt außerdem Festsetzungen zu den Dächern und sieht im Westen Flachdächer und im 
Norden zwischen 35 und 40 ° geneigte Dächer vor.

Die Baugrenzen werden im gesamten Geltungsbereich der 4. Änderung verändert und mehrere Bau-
fenster aus dem vorher festgesetzten Baufenster festgesetzt. Darüber hinaus wird die verkehrliche 
Erschließung geändert. Der Reiherweg, welcher im Bebauungsplan Nr. 1 mit einer westlich des 4.  
Änderungsbereiches endenden Wendeanlage festgesetzt worden ist, wird in Richtung Westen und 
Norden fortgeführt und an die Straße „Niederend“ angeschlossen. Von dem nördlichen Abschnitt  
werden  Stichstraßen  in  das  Dorfgebiet  vorgesehen,  welche  als  Straßenverkehrsflächen  mit  der 
Zweckbestimmung Öffentlicher Fußweg festgesetzt werden. Zwischen diesen setzt die 4. Änderung 
Flächen für Garagen und Stellplätze fest.

Entlang der Straße „Niederend“ werden entlang eines Abschnittes Flächen für das Anpflanzen von 
Bäumen und Sträuchern festgesetzt.

5. Änderung 
(22.08.1994)

Die fünfte Änderung umfasst den Bereich um die Straße „An Deckers“ im Westen des Geltungsbe-
reiches auf rund 25.070 m². Davon werden wiederum 2.040 m² der ersten Änderung mit der fünften 
Änderung überplant. Geltung behält außerdem ein rund 460 m² großer Bereich im Nordosten des 
Änderungsbereiches, innerhalb dessen eine Fläche für die Landwirtschaft festgesetzt wird.

Die fünfte Änderung sieht eine überwiegend bauliche Entwicklung der im Bebauungsplan Nr. 1 nach-
richtlich dargestellten Verbandsgrünfläche Nr. 55 des Kreises Moers vor und beinhaltet damit eine 
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grundsätzliche Änderung der gesamten Plankonzeption in diesem Bereich. Im Norden wird das Flur-
stück 103 als Fläche für die Landwirtschaft festgesetzt. Die südlich davon festgesetzten Allgemeinen 
Wohngebiete werden als Einzel- oder Doppelhäuser mit einem Vollgeschoss, einer GRZ von 0,4, ei-
ner GFZ von 0,5 und einer Dachneigung von 20 bis 45 ° festgesetzt. Die Baufenster werden über 
Baugrenzen festgesetzt. Die verkehrliche Erschließung erfolgt über die als verkehrsberuhigte Berei-
che festgesetzten Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung und wird durch Fußwege ergänzt.

Die Vorgärten werden zeichnerisch als private Grünflächen mit einer Tiefe von 3,0 m festgesetzt. 
Diese sollen ausschließlich mit heimischen Stauden und Gehölzen gestaltet und mit einem Rasen-
kantenstein zur öffentlichen Verkehrsfläche abgegrenzt werden. Entlang der westlichen und südli-
chen Geltungsbereichsgrenze werden Flächen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Na-
tur und Landschaft festgesetzt.

Für den gesamten Änderungsbereich gilt der Hinweis, dass das Plangebiet durch bergbauliche Ein-
wirkungen beeinträchtigt wird. Außerdem wird der Hinweis gegeben, dass das von den Dachflächen 
und den befestigten Grundstücksflächen anfallende Niederschlagswasser auf den Grundstücken zu 
versickern ist.

1. v. Änderung der 5. 
Änderung (13.09.1996)

Die 1. Änderung der 5. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 1 liegt im südöstlichen Bereich des die 
5. Änderung umfassenden Bereiches. Die räumliche Zuordnung der festgesetzten Fläche für Versor-
gungsanlagen mit der Zweckbestimmung Elektrizität wird verändert und weiter südlich verortet. Die 
übrigen Festsetzungen werden nicht verändert.

2. v. Änderung der 5. 
Änderung (15.02.2002)

Die 2. Änderung der 5. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 1 betrifft die textlichen Festsetzungen 
und macht Vorgaben zu den Vorgärten. Es wird konkretisiert, dass die Vorgärten dann mit heimi -
schen Stauden und Gehölzen zu gestalten sind, wenn das Anlegen von PKW-Stellplätzen nicht  zu-
lässig ist. Die Stellplätze sind nur in Verbindung mit vorhandenen Zufahren und Hauszugängen mög-
lich und dürfen nicht mehr als 50 % der Vorgartenfläche umfassen. Die Stellplätze sind mit einem 
wasserdurchlässigen Belag zu gestalten und es ist sicherzustellen, dass kein Wasser auf die Fahr-
bahn gelangt.

6. Änderung 
(17.05.1994)

Die 6. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 1 grenzt nördlich an die 5. Änderung an, reicht im Osten 
bis zur Straße „Niederend“ und beinhaltet die Hausnummern 27, 29, 31 und 33 ebendieser. Die Än-
derung umfasst eine Fläche von 7.430 m².

Die Art der baulichen Nutzung wird vom reinen Wohngebiet im Westen und einem Mischgebiet im 
Osten des Änderungsbereiches in Allgemeine Wohngebiete geändert. Das in diesem Bereich ur-
sprünglich festgesetzte Baufenster wird in drei Baufenster gegliedert. Ein wesentlicher Aspekt der 
Änderung stellt die Ergänzung der Erschließung um eine an den Reiherweg angeschlossene Straße 
mit Wendeanlage als verkehrsberuhigter Bereich mit begleitenden öffentlichen Parkflächen dar. An 
dieser orientieren sich zwei der Baufenster, während das dritte entlang vom „Niederend“ festgesetzt 
wird und den Bestand festsetzt. Östlich und südlich der Stichstraße sowie im Westen des Ände-
rungsbereiches werden die Vorgärten als private Grünflächen festgesetzt. Nördlich der Verkehrsflä-
che wird ein 2,0 m breiter Streifen mit Flächen zum Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern festge-
setzt.

Für den gesamten Änderungsbereich gilt der Hinweis, dass das Plangebiet durch bergbauliche Ein-
wirkungen beeinträchtigt wird. Außerdem wird der Hinweis gegeben, dass das von den Dachflächen 
und den befestigten Grundstücksflächen anfallende Niederschlagswasser auf den Grundstücken zu 
versickern ist.

7. Änderung Für die 7.  Änderung liegt  ein Aufstellungsbeschluss vor.  Diese Änderung wurde allerdings nicht 
durchgeführt

8. Änderung 
(27.03.2007)

Die 8. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 1 liegt im Westen des Geltungsbereiches, umfasst eine 
Fläche von rund 10.635 m² und wird im Norden durch den Meistersweg, im Westen durch den Burg-
weg und im Osten durch die der Kirche zuzuordnenden Grundstücke begrenzt. Der südwestliche Be-
reich des Änderungsbereiches wird durch die 10. Änderung auf rund 7.135 m² überplant.

Die Art der baulichen Nutzung wird durch die Änderung im Wesentlichen nicht berührt. Die Fläche für 
Gemeinbedarf mit der Zweckbestimmung Alten- und Schwesternwohnheim setzt die 8. Änderung als 
Reines Wohngebiet fest. Die Festsetzungen als Reines Wohngebiet im Westen entlang des Burgwe-
ges sowie die Gemeinbedarfsfläche der Zweckbestimmung Kindergarten bleiben erhalten. Die fest-
gesetzten Baufenster werden mit der Änderung verkleinert. Das Maß der baulichen Nutzung wird im 
südlichen Reinen Wohngebiet am Burgweg (WR 3) auf zwei Vollgeschosse und eine GFZ von 0,6  
erhöht. Im WR 1 werden drei Vollgeschosse und keine GFZ festgesetzt. In diesem Wohngebiet wer-
den Flächen für Stellplätze und Carports festgesetzt. Im WR 1 und WR 2 werden Einzelhäuser als  
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Bauweise, im WR 3 und auf der Gemeinbedarfsfläche eine abweichende Bauweise festgelegt.

Die Änderung sieht das Anpflanzen von sechs und den Erhalt von zwei Bäumen vor. 

9. Änderung 
(21.10.2016)

Die 9. Änderung wird durch den Bebauungsplan Nr. 45 „Feuerwehr Marktplatz Rheurdt“ überplant.

10. Änderung 
(20.02.2017)

Die 10. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 1 umfasst den nördlichen Bereich der Straße „An De-
ckers“ auf einer Fläche von 7.135 m² und ändert die Festsetzung des Bereiches als Fläche für die 
Landwirtschaft der 5. Änderung.

Die 10. Änderung sieht die Entwicklung eines Wohnbaufläche mit einer Erschließung über den Rei -
herweg und einer Stichstraße innerhalb des Änderungsbereiches, welche in einer Wendeanlage en-
det, vor. Der Verkehrsfläche wird die Zweckbestimmung „Wohnweg im verkehrsberuhigten Ausbau“ 
zugewiesen. Es werden außerdem öffentliche Parkflächen und das Anpflanzen von Bäumen festge-
setzt. Die vier Allgemeinen Wohngebiete WA1 bis WA4 orientieren sich entlang der Straße, werden 
mit zwei Vollgeschossen, einer GRZ von 0,4, einer offenen Bauweise mit Einzelhäusern und einer 
maximalen Firsthöhe festgesetzt. Die Firsthöhe variiert zwischen den Wohngebieten. Im Südosten 
wird eine Versorgungsfläche mit der Zweckbestimmung Regenversickerungsbecken vorgesehen.

Gestaltungssatzung

Der Rat der Gemeinde Rheurdt hat am 19.12.1989 eine Satzung über die besonderen Anforderungen 
an bauliche Anlagen und ihre Gestaltung (Gestaltungssatzung) beschlossen. Diese gilt für den Bereich 
des Bebauungsplanes Nr. 1. Da die Satzung nach 1970 aufgestellt ist, liegt für die Vorschriften zur Ge-
staltung baulicher Anlagen eine rechtliche Grundlage vor. Die Satzung trifft Aussagen zu den in Tabel-
le 3 aufgeführten Kategorien. Die Gestaltungssatzung ist nicht Gegenstand der vorliegenden Aufhe-
bung.

Tabelle  3:  Gegenüberstellung der in  der  Gestaltungssatzung und dem Bebauungsplan getroffenen gestalteri-
schen Regelungen zu baulichen Anlagen

Festlegungen der Gestaltungssatzung bzgl.: Festsetzungen des Bebauungsplanes Nr. 1 bzgl.:

§ 2 Anforderungen 
an die Gestaltung

1) Außenwände 3.0 Außenwände

2) Dächer 4.0 Dächer

3) Garagen 5.0 Garagen

§ 3 Höhenlage - 2.0 Sockelhöhen

§ 4 Außenanlagen 
und Einfriedungen

1)  vorgartenmäßig  genutzte,  nicht  überbaubare 
Grundstücksflächen

6.0 Vorgartenmäßige Nutzung und Einfriedung

2) Abgrenzung der Vorgärten; Grundstückseinfrie-
dungen

Wirksamkeit des Bebauungsplanes

Zur Überprüfung der Wirksamkeit des Bebauungsplanes Nr. 1 und seiner zehn Änderungen ist ein 
Rechtsanwaltsbüro beauftragt worden, welches eine Stellungnahme zur Wirksamkeit des Bebauungs-
planes verfasst hat. Dieses hat materielle Fehler feststellen können, die die Unwirksamkeit des Be-
bauungsplanes Nr. 1 begründen. Ob ein formeller Fehler vorliegt, sei aufgrund der aktuellen Recht-
sprechung fraglich, da bisher keine rechtlich einheitliche Klarstellung vorliege. Eine Aufteilung einer 
Planurkunde auf mehrere separate Blätter ohne Ausfertigungsvermerk auf jedem Blatt, wie es beim 
Bebauungsplan Nr. 1 der Fall zu sein scheint, könnte rechtlich problematisch sein.

In Bezug auf die gestalterischen Festsetzungen ergeben sich Probleme. In ihrer Stellungnahme nimmt 
die Kanzlei an, dass die gestalterischen Festsetzungen zur äußeren Gestaltung der Dächer in den Zif-
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fern 4.1 und 4.2 der textlichen Festsetzungen unwirksam sind, was zur Gesamtunwirksamkeit des Pla-
nes führen dürfte. Vor 1970 bestand keine Rechtsgrundlage zur textlichen Festsetzung über die Ge-
staltung baulicher Anlagen, sodass die verwaltungsgerichtliche Rechtsprechung feststellt, dass gestal-
terische Festsetzungen in Bebauungsplänen von vor 1970 nichtig sind. Darunter fällt auch der Bebau-
ungsplan Nr. 1, welcher 1966 in Kraft getreten ist. Das bedeutet allerdings nicht unmittelbar die Un-
wirksamkeit des Planes. Diese ist gegeben, wenn eine einzelne unwirksame Festsetzung mit dem ge-
samten Bebauungsplan in einem untrennbaren Zusammenhang steht. Das ist für die gestalterischen 
Festsetzungen zu den Dachformen und -neigungen (Ziffern 4.1 und 4.2) nicht auszuschließen, da bei 
Zulässigkeit beliebiger Dachformen der Plangeber möglicherweise das Maß der baulichen Nutzung 
anders gestaltet hätte.

Die Gesamtunwirksamkeit kann sich auch aus der Kumulation der Vielzahl an unwirksamen Festset-
zungen ergeben. Unwirksam sind ebenfalls die gestalterischen Festsetzungen der Ziffern 6.1 und 6.3 
der textlichen Festsetzungen zu Einfriedungen, sowie die Ziffern 3.0 und 4.2 der textlichen Festset-
zungen zur Farbigkeit von Materialien aufgrund der zur Zeit der Aufstellung fehlenden Rechtsgrundla-
ge. Die beiden letztgenannten Festsetzungen sowie die Festsetzungen 2.0, 5.1 und 5.2 seien inhalt-
lich nicht hinreichend bestimmt und damit auch unwirksam. Damit sind acht von 13 textlichen Festset-
zungen unwirksam. Weiterhin wirksam sind die textlichen Festsetzungen

1.0 Die Festsetzungen des Baustufenplanes des Amtes Rheurdt v. 16.10.1959 (Reg. Amtsbl. 
1960 S. 325), jetzt Bebauungsplan nach § 9 BBauG, sind für das Plangebiet ungültig,

5.3 Fertiggaragen, die der Bindung nach 5.2 genügen, sind zulässig,

5.4 Wellblechgaragen sind nicht zulässig,

5.5 statt der zusammengesetzten Garagen sind auch Einzelgaragen zulässig,

6.2 für die Vorgärten besteht die Verpflichtung zur Anpflanzung von Bäumen und Sträuchern.

4.5 Gleichberechtigte Teilhabe

Als öffentlicher Belang ist die gleichberechtigte Teilhabe unterschiedlicher Bevölkerungsgruppen mit 
ihren sozialen und kulturellen Bedürfnissen gem. § 1 Abs. 6 Nr. 3 BauGB in der Bauleitplanung zu be-
rücksichtigen. Ziel ist es, Chancengleichheit in der Stadtentwicklung und Städtebaupolitik herzustellen, 
sodass Räume gleichberechtigt durch Familien, junge und alte Menschen, Personen mit Behinderung 
sowie alle Geschlechter genutzt werden und eine gleichberechtigte Teilhabe an ihnen besteht. Eine in-
klusive Bauleitplanung bezieht sich dabei ebenso auf die sozialen und kulturellen Bedürfnisse, wie auf 
die Belange des Bildungswesens, des Sports sowie der Freizeit und Erholung.

Die mit  der Planaufhebung verfolgten Ziele wirken sich gleichermaßen auf verschiedene Bevölke-
rungsgruppen aus, sodass eine Chancengleichheit gegeben ist. Mit der Aufhebung des Bebauungs-
planes und seiner Vielzahl an Änderungen wird eine Vereinfachung der planungsrechtlichen Situation 
erzielt, was zu einer besseren Verständlichkeit und damit für einen größeren Bevölkerungsanteil zu-
gänglicheren Planungssituation führt und somit der gleichberechtigten Teilhabe zuträglich ist.

4.6 Bodenschutzklausel

Gemäß § 1a Abs. 2 BauGB ist mit Grund und Boden sparsam und schonend umzugehen. Dabei ist 
auf eine Verringerung zusätzlicher Inanspruchnahmen von Flächen für bauliche Nutzungen zu achten. 

Mit der Aufhebung des Bebauungsplanes wird keine Möglichkeit eröffnet, Grund und Boden in einem 
wesentlich größeren Umfang in Anspruch zu nehmen, als es der gültige Bebauungsplan bisher fest-
setzt oder die Bestandsbebauung bereits beansprucht. Die Inanspruchnahme der bisher noch nicht 
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bebauten Flächen des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes Nr. 1 ist in der Hauptsache sowohl 
auf Grundlage der bestehenden Festsetzungen als auch auf Grundlage einer Beurteilung nach § 34 
BauGB möglich. Vereinzelt ist von zusätzlichem Potential auszugehen, sodass mit der Aufhebung eine 
geringfügige Nachverdichtung ermöglicht und das Ziel der Innenentwicklung verfolgt werden kann. Da-
mit wird der Bodenschutzklausel Rechnung getragen.

4.7 Klimaschutzklausel

Gemäß § 1a Abs. 5 BauGB soll den Erfordernissen des Klimaschutzes durch Maßnahmen, die dem 
Klimawandel  entgegenwirken  und  Maßnahmen,  die  der  Anpassung  an  den  Klimawandel  dienen, 
Rechnung getragen werden. Mit dem Bebauungsplan Nr. 1 werden keine unmittelbar das Klima betref-
fenden Festsetzungen getroffen, sodass mit dessen Aufhebung keine Klimaanpassungs- oder -schutz-
maßnahmen entfallen. Mit der Aufhebung werden gegenüber dem bebauten Bestand und den Festset-
zungen zu den noch unbebauten Bereichen keine Änderungen erwirkt, die das Klima in maßgeblich 
anderer Weise betreffen. Im Geltungsbereich vorhandene Bäume, welche durch den Bebauungsplan 
aktuell als solche zum Anpflanzen oder Erhalt gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB gesichert werden, fal-
len aufgrund ihrer Größe nur teilweise unter die Baumschutzsatzung. Die Bäume mit einem Stamm-
umfang von unter 80 cm unterliegen zukünftig daher keinem Schutz und dürfen ersatzlos beseitigt 
werden. Mit einer Beseitigung der Bäume geht der Verlust ihrer klimatischen Ausgleichsfähigkeit ein-
her, welcher allerdings auf der geringen Größe und Anzahl der Bäume nicht als erheblich eingeordnet 
werden kann. Ein wesentlicher Teil der betreffenden Bäume befindet sich im Bereich öffentlicher Flä-
chen, sodass die Gemeinde die Sicherung der Bäume gewährleisten kann.

5 Alternativenprüfung

Das Baugesetzbuch fordert die Prüfung der in Betracht kommenden anderweitigen Planungsmöglich-
keiten (sog. „Alternativenprüfung“), wobei die Ziele und der räumliche Geltungsbereich des Bauleit-
plans zu berücksichtigen sind (§ 2 Abs. 4 BauGB i.V.m. Anlage 1 Nr. 2 d) des BauGB). Hieraus geht 
hervor,  dass  diese  Prüfung  sich  auf  plankonforme Varianten  innerhalb  des  Plangebietes  bezieht. 
Grundsätzlich andere Planungen müssen daher nicht in Erwägung gezogen werden.

Der Aufhebung des Bebauungsplanes Nr. 1 stehen Planungsalternativen gegenüber, die das Verfah-
ren betreffen. Der unveränderte Erhalt der bestehenden bauplanungsrechtlichen Situation stellt keine 
potentielle Alternative dar, da die festgestellten materiellen Fehler die Unwirksamkeit des Planes be-
gründen. Daher muss die Gemeinde Rheurdt das Bauplanungsrecht so ändern, dass Rechtsklarheit 
und Planungssicherheit gegeben ist.

Die Heilung der Fehler stellt eine Alternative zur Aufhebung des Bebauungsplanes dar. Es müssten 
acht der 13 im Bebauungsplan von 1966 formulierten textlichen Festsetzungen geändert bzw. ersetzt 
oder gestrichen werden. Darüber hinaus müssten ebenfalls die Festsetzungen der zehn Änderungen 
überprüft werden. Das wäre nur mit einem erheblichen zeitlichen und monetären Aufwand möglich, 
welcher zum Ziel hätte, ein überwiegend Jahrzehnte altes Bauplanungsrecht für ein bereits überwie-
gend bebautes Gebiet aufrecht zu halten. Dieses Ziel würde im Wesentlichen dazu dienen Rechtsklar-
heit zu schaffen, was auch über die Aufhebung des Bebauungsplanes erreicht werden kann. Gleich-
zeitig müssten bei einer Änderung einzelne Festsetzungen entsprechend der gemeindlichen städte-
baulichen Zielsetzung und heutigen formellen und inhaltlichen Anforderungen angepasst werden, so-
dass eine Neuaufstellung als Alternative naheliegender wäre.

Mit der Aufstellung eines neuen Bebauungsplanes für den Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 
1 könnten nicht nur die Fehler geheilt werden, sondern auch die, aktuell aufgrund der Vielzahl von Än-
derungen nur aufwändig erfassbare planungsrechtlich Situation leichter lesbar werden und damit für 
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mehr Klarheit sorgen. Auch ließen sich heutige Anforderungen und Zielsetzungen realisieren. Aller-
dings ist kein aktuelles Planerfordernis innerhalb des Geltungsbereiches zu erkennen, was über den 
Erhalt des vorhandenen Bestandes hinausgeht. Die Umsetzung und Durchsetzung aktueller planeri-
scher Anforderungen und städtebaulicher Ziele wäre aufgrund des bereits überwiegend ausgeschöpf-
ten Bebauungspotentials nur kleinteilig, aber nicht flächendeckend möglich. 

Im Anbetracht des vorhandenen Bestandes im Plangebiet  lässt sich die städtebauliche Entwicklung 
und Ordnung sowie Zielsetzung der Gemeinde Rheurdt über den § 34 BauGB in Verbindung mit den 
übrigen gesetzlichen Vorgaben, wie der BauO NRW und dem NachbG NRW, erreichen, sodass die 
Aufhebung des Bebauungsplanes Nr. 1 als Alternative verfolgt wird.

6 Städtebauliche Rahmenbedingungen

6.1 Umgebungsbebauung / Umgebende Nutzungen des Plangebietes

Das Plangebiet umfasst den bebauten Bereich des Nordwestens des Ortsteiles Rheurdt. Westlich des 
Geltungsbereiches befinden sich landwirtschaftlich genutzte Flächen sowie Flächen mit Laubwald. Le-
diglich westlich der Schwalbenstraße befindet sich ein mit Wohnbebauung genutzter kleinflächiger Be-
reich.  Nördlich  an  den  Geltungsbereich  grenzt  die  B 510,  nördlich  welcher  sich  die  Bebauung 
Rheurdts entlang der Straße Niederend fortsetzt. Östlich und südlich schließt die weitere Bebauung 
Rheurdts an. Dabei handelt es sich überwiegend um Wohnbebauung, im südlichen Bereich aber teil-
weise auch um gemischt genutzte Flächen.

6.2 Verkehrliche Erschließung

Das Plangebiet ist vollständig erschlossen. Überörtlich ist der Aufhebungsbereich insbesondere über 
die nördlich verlaufende B 510 angebunden, über welche Kamp-Lintfort und Kerken zu erreichen sind. 
Östlich der Geltungsbereichsgrenze verläuft die Straße Niederend, welche in die Rathausstraße über-
geht, und Rheurdt an Sevelen und Tönisberg anbindet. Entlang der nordwestlichen Grenze verläuft 
der Reiherweg, von welchem die Schwalbenstraße sowie An Deckers abzweigen. Die übrige westliche 
Geltungsbereichsgrenze bildet der Burgweg, welcher über die Fasanenstraße, die Finkenstraße, den 
Meistersweg und im Süden die Aldekerker Straße mit der Straße Niederend bzw. der Rathausstraße 
verbunden werden. Die Finken- und die Fasanenstraße werden durch die Drosselstraße verbunden. 
Bei den überwiegenden Straßen handelt es sich um kleinere Erschließungsstraßen, welche der Anbin-
dung der angrenzenden Wohnbebauung dienen.

6.3 Grün- und Freiraum / Gewässer 

Innerhalb des Aufhebungsbereiches befinden sich zwei öffentliche Grünflächen. Im Westen liegt ein 
Spielplatz und an der Kreuzung Meistersweg / Rathausstraße der Burgerpark. Während der Spielplatz 
bauleitplanerisch gesichert ist, setzt der Bebauungsplan Nr. 1 den Burgerpark als Verkehrsfläche mit 
der Zweckbestimmung Parkplatz fest. 

Weitere Grünflächen bilden die vielzähligen Haus- und Vorgärten, welche zum Teil auch als solche 
festgesetzt wurden. Zwischen An Deckers und Niederend finden sich großflächige Gartennutzungen. 
Westlich dieser befinden sich zwei Flächen, die im Rahmen der 5. Änderung als Flächen für die Land-
wirtschaft festgesetzt, aber nicht genutzt werden.

Innerhalb des Aufhebungsbereiches befinden sich keine Gewässer.
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B PLANUNGSINHALTE UND FESTSETZUNGEN DES GÜLTIGEN 
BEBAUUNGSPLANES

7 Ziel der Planung und Entwicklung des Plangebietes

Im Bebauungsplan Nr. 1 werden Festsetzungen getroffen, die aufgrund vollzogener Entwicklungen 
und der beabsichtigten Weiterentwicklung durch die Gemeinde nicht mehr beabsichtigt sind. Darunter 
fallen zum einen Festsetzungen zur Art der baulichen Nutzung. Im Norden des Aufhebungsbereiches 
wird großflächig zwischen der Schwalbenstraße, dem Reiherweg und Niederend ein Dorfgebiet ge-
mäß § 5 BauNVO festgesetzt. Dieses Gebiet zeichnet sich bereits heute nicht mehr als Dorfgebiet ab. 
Das Gebiet ist dominiert von Wohnnutzungen und beinhaltet wenige nicht wesentlich störende Gewer-
bebetriebe. Einst landwirtschaftlich genutzte Gebäude sind zum Wohnen umgenutzt worden. Aufgrund 
des hohen wohnbaulichen Anteils und aus Gründen des Immissionsschutzes wird nicht mehr beab-
sichtigt in diesem Gebiet Wirtschaftsstellen land- und forstwirtschaftlicher Betriebe anzusiedeln. Eine 
vergleichbare Situation ist im südöstlichen Geltungsbereich vorhanden: Es wird ein Mischgebiet fest-
gesetzt, welches sich im Bestand nicht als Mischgebiet auszeichnet und eine zukünftige Entwicklung 
als Mischgebiet  nicht  wahrscheinlich und beabsichtigt  ist.  Nördlich davon wird der Burgerpark als 
Parkplatzfläche festgesetzt, was als Festsetzung nicht mehr verfolgt wird. Zum einen ist südlich der 
Kirche jüngst eine Stellplatzfläche realisiert worden und zum anderen soll die in diesem Bereich vor-
handene Bebauung (Rathausstraße 57) erhalten werden. Dieser Erhalt kann nach Aufhebung des Be-
bauungsplanes erreicht werden.

Zum anderen werden Festsetzungen zur überbaubaren Grundstücksfläche getroffen, die so von der 
Gemeinde nicht mehr beabsichtigt sind. Für den Schulstandort, welcher als Gemeinbedarfsfläche fest-
gesetzt  wird,  hat  sich ein Erweiterungserfordernis  abgezeichnet.  Die Erweiterung der  Schule wird 
durch die  getroffenen überbaubare Grundstücksfläche eingeschränkt.  Ein  Teil  des Schulgebäudes 
liegt auch bereits außerhalb der überbaubaren Grundstücksfläche. Darüber hinaus werden in einigen 
Bereichen Baulinien festgesetzt, für die es keinen Grund mehr gibt, daran festzuhalten und bereits im 
Bestand nicht eingehalten werden (z.B. Niederend 39, 41, 45, Rathausstraße 73, 79, Drosselstraße 
1). Im Bereich der 1., 4. und 6. Änderung sind die überbaubaren Grundstücksgrenzen außerdem nicht 
eindeutig ablesbar, sodass deren Anwendbarkeit erschwert ist.

Der Bebauungsplan Nr. 1 leidet, wie in Kapitel 4.4 ausgeführt, an Mängeln, die zu einer Unwirksamkeit 
des Bebauungsplanes führen können, sodass der Bebauungsplan nicht mehr anzuwenden ist. Die 
vorliegende formelle Aufhebung des Bebauungsplanes zeichnet sich daher durch einen im rechtlichen 
Sinne deklaratorischen Charakter aus. Eine Zielsetzung der Aufhebung ist damit die Schaffung von 
Rechtsklarheit und Planungssicherheit sowohl für die Verwaltung als auch für die Öffentlichkeit. Mit 
der Aufhebung des Bebauungsplanes Nr. 1 soll gewährleistet werden, dass in Zukunft die Beurteilung 
geplanter Vorhaben innerhalb des Geltungsbereiches auf einer rechtmäßigen Grundlage erfolgt. Auf-
grund der bereits vorhandenen Bebauung und Nutzungen innerhalb des Geltungsbereiches zielt die 
Planung auch auf die Gewährleistung einer Fortentwicklung des Bestandes unter Berücksichtigung 
bestehender Strukturen ab. Das wird über eine zukünftige Beurteilung der Zulässigkeit von Planungs-
vorhaben auf Grundlage des § 34 BauGB in Verbindung mit weiteren gesetzlichen Regelungen, wie 
der BauO NRW und dem NachbG NRW, und  ermöglicht. 

Durch die nach Aufhebung des Bebauungsplans entstehende planungsrechtliche Beurteilungsgrundla-
ge nach § 34 BauGB ergibt sich zukünftig ein Zulässigkeitsmaßstab für Bauvorhaben, der sich am Be-
stand orientiert. Das sich aus § 34 BauGB ergebende Planungsrecht ist aus aktueller Betrachtung 
ausreichend, um die weitere städtebauliche Entwicklung und Ordnung konfliktfrei zu lenken, sodass 
eine angemessene Fortentwicklung der Bebauung des Plangebietes gewährleistet wird. Auf Grundla-
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ge des § 34 BauGB sind solche Vorhaben zulässig, welche sich nach Art und Maß der baulichen Nut-
zung, der Bauweise und der zu überbauenden Grundstücksfläche in die Eigenart der näheren Umge-
bung einfügen, über eine gesicherte Erschließung verfügen, gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse 
wahren und das Ortsbild nicht beeinträchtigen.

Entwicklung des Plangebietes: Nachverdichtungspotential

Da der Geltungsbereich der Aufhebung des Bebauungsplanes Nr. 1 bereits überwiegend bebaut ist, 
besteht nur geringer Entwicklungsspielraum innerhalb dieses Gebietes. Zum einen betrifft  das den 
baulichen Bestand, welcher verändert werden kann. Zum anderen betrifft es bisher nicht baulich ge-
nutzte Flächen, auf welchen eine Nachverdichtung erfolgen kann. Dieses Nachverdichtungspotential 
ist vereinzelt vorhanden und betrifft im Wesentlichen einzelne bisher unbebaute Grundstücke. Davon 
dürfen auf der Grundlage des aktuellen Planungsrechtes zum Teil einige schon heute bebaut werden. 
Vereinzelt ist von zusätzlichem Potential auszugehen, sodass mit der Aufhebung das Ziel der Innen-
entwicklung verfolgt werden kann. Darunter fällt ein größerer Bereich zwischen Niederend und An De-
ckers, welcher rückwärtige Grundstücksbereiche mit Gartennutzungen umfasst. Dafür besteht im der-
zeitigen Bestand allerdings keine Erschließung. Als weitere größere zusammenhängende und unbe-
baute Fläche, welche ausreichend erschlossen ist, zeigt sich der Burgerpark am Meistersweg, welcher 
aktuell  als  Parkplatzfläche und überbaubare Grundstücksfläche einer Gemeinbedarfsfläche festge-
setzt wird. Die Zulässigkeit einer Bebauung auf Grundlage des § 34 BauGB ist aufgrund vorhandener 
Bebauung im Umfeld möglich, aber unter ökologischen Gesichtspunkten nicht empfehlenswert.

8 Art und Maß der baulichen Nutzung, überbaubare Grundstücksflächen

8.1 Art der baulichen Nutzung 

Die Abgrenzung der näheren Umgebung zur Beurteilung der zulässigen Art der baulichen Nutzung ist 
vom spezifischen Vorhaben abhängig, sodass ohne Kenntnisse zu potentiellen Vorhaben keine allge-
meingültige und verallgemeinernde Aussage zur zukünftigen Art der baulichen Nutzung getroffen wer-
den kann. 

Mit der Aufhebung des Bebauungsplanes Nr. 1 entfällt grundsätzlich der Gebietserhaltungsanspruch, 
sodass Eigentümerinnen und Eigentümer sich nicht mehr gegen das Eindringen einer gebietsfremden 
Nutzung wehren können. Dies betrifft zukünftig als faktische Baugebiete gem. § 34 Abs. 2 BauGB zu 
beurteilende Gebiete nicht. Die zukünftig gemäß § 34 Abs. 1 BauGB zulässigen Nutzungen ergeben 
sich aus der baulichen Nutzung in der näheren Umgebung. Daher sind zukünftig davon abweichende 
Nutzungen nicht zulässig. Die quantitative Zusammensetzung der Baugebiete kann sich durch den zu-
künftigen Zulassungsmaßstab zwar ändern, allerdings bleibt insgesamt die Eigenart der näheren Um-
gebung erhalten, sodass auch aufgrund der Beurteilung gemäß § 34 Abs. 1 BauGB von einer zukünfti-
gen Gebietserhaltung auszugehen ist und der Grundsatz der Rücksichtnahme Berücksichtigung fin-
det.

8.2 Maß der baulichen Nutzung

Das Maß der baulichen Nutzung bestimmt sich durch die Grundflächenzahl, die Geschossflächenzahl, 
die Zahl der Vollgeschosse und die Höhe der baulichen Anlagen. Bei der Beurteilung des Maßes der 
baulichen Nutzung wird nach Aufhebung des Bebauungsplanes Nr. 1 die Eigenart der näheren Umge-
bung zugrunde gelegt. 
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Im Wesentlichen halten die baulichen Anlagen im Plangebiet die aktuell festgesetzten Vorgaben zum 
Maß der baulichen Nutzung ein. Aufgrund nicht einheitlicher Festsetzungen zum Maß der baulichen 
Nutzung in den verschiedenen festgesetzten Baugebieten  können sich zukünftig für die Beurteilung 
einzelne Bauvorhaben daher unterschiedliche Vorbilder zum Maß der baulichen Nutzung in der nähe-
ren Umgebung finden. Dabei ist davon auszugehen, dass grundsätzlich ein höheres Maß als teilweise 
aktuell zulässig, zulässig sein wird, sodass für Eigentümmerinnen und Eigentümer ein höherer Spiel-
raum zur Verfügung steht. Darüber lässt sich gleichzeitig eine Innenentwicklung unter Berücksichti-
gung nachbarschaftlicher Belange verfolgen. Da weitere rechtliche Regelungen, wie die BauO NRW, 
bei der Zulässigkeit von Bauvorhaben herangezogen werden müssen und die Orientierung neuer Bau-
vorhaben sich an bereits vorhandenem baulichen Bestand erfolgt, werden diese verträglich mit der 
Umgebung sein.

8.3 Überbaubare Grundstücksflächen

Bei der zukünftigen Beurteilung der überbaubaren Grundstücksflächen wird die Eigenart der näheren 
Umgebung der Maßstab für Bauvorhaben darstellen. Maßgeblich sind dabei insbesondere die tatsäch-
lich vorhandenen vorderen und hinteren Baufluchten.

Im Bestand finden sich bauliche Anlagen, welche die aktuellen Festsetzungen des Bebauungsplanes 
nicht einhalten. Gleichzeitig wird zukünftig bei der Beurteilung der überbaubaren Grundstücksfläche 
die nähere Umgebung in ihrer Gesamtheit herangezogen, sodass insgesamt von einer geringfügig 
veränderten  Sitation  hinsichtlich  der  nach  der  Aufhebung  zulässigerweise  Grundstücksfläche,  die 
überbaut werden darf, auszugehen ist. Aktuell sind die überbaubaren Grundstücksflächen in vielen 
Baugebieten vergleichsweise eng gefasst, sodass zukünftig von einer Ausweitung der überbaubaren 
Flächen im Aufhebungsgebiet auszugehen ist. Darüber darf dann Fläche und Boden in bisher von Be-
bauung freizuhaltenden Bereichen in Anspruch genommen werden, gleichzeitig wird dadurch aber ei-
ne Innenentwicklung verfolgt, welche gemäß § 1 Abs. 5 BauGB vorrangig verfolgt werden soll. Eine 
Zurücknahme von überbaubarer Grundstücksfläche ist aufgrund der Aufhebung nicht zu erkennen, so-
dass die Entwicklungsmöglichkeiten der Eigentümerinnen und Eigentümer nicht beschränkt werden.

9 Verkehrliche Erschließung und ruhender Verkehr

Wie in Kapitel 6.2 dargelegt wird, ist das Plangebiet bereits voll erschlossen. Mit der Aufhebung des 
Bebauungsplanes ändert sich weder die verkehrliche Erschließung noch die Situation für den ruhen-
den Verkehr.

10 Grün- und Freiraumkonzept

Die bestehende Situation der Grün- und Freiräume wird durch die Planung im Wesentlichen erhalten 
werden. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass bestehende Grün- und Freiräume durch bauli-
che Nutzungen in Anspruch genommen werden dürften.  Die vereinzelt entstehenden Innenentwick-
lungsmöglichkeiten liegen überwiegend im Bereich von gärtnisch genutzten Flächen. Im Wesentlichen 
handelt es sich dabei um Hausgärten. Ein Teil des Nachverdichtungspotentials, wie beispielsweise im 
Bereich des Burgerparks, besteht auf Grundlage des Bebauungsplanes Nr. 1 bereits.
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11 Ver- und Entsorgung/ Geh-, Fahr- und Leitungsrechte

Die Ver- und Entsorgung des gesamten Planbereiches ist gesichert und wird mit der Planung keiner 
Änderung unterzogen. Unter anderem befinden sich Versorgungsleitungen und Anlagen der Westnetz 
GmbH zur öffentlichen Stromversorgung im Plangebiet. Die Aufhebung berührt den Betrieb und den 
Erhalt der Leitungen nicht. Ebenfalls unbeeinflusst bleiben grundbuchrechtlich gesicherte Leitungs-
rechte.

12 Umweltbelange / Artenschutz

12.1 Umweltbelange

Ein Belang der planerischen Abwägung ist die Vermeidung und der Ausgleich voraussichtlich erhebli-
cher Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes sowie der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Na-
turhaushaltes in seinen in § 1 Abs. 6 Nr. 7a BauGB bezeichneten Bestandteilen.  Für die  Aufhebung 
des Bebauungsplanes Nr. 1 „Meistersweg“  wurde eine eigenständige Umweltprüfung erarbeitet, die 
gemäß § 2 Abs. 4 BauGB für die Belange des Umweltschutzes nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 und § 1a die vor-
aussichtlichen erheblichen Umweltauswirkungen auf 

1. Tiere, Pflanzen, Fläche, Boden, Wasser, Luft, Klima und das Wirkungsgefüge zwischen Ihnen 
sowie die Landschaft und die biologische Vielfalt,

2. die Erhaltungsziele und den Schutzzweck der Natura 2000-Gebiete im Sinne des Bundesna-
turschutzgesetzes (BNatSchG),

3. den Menschen und seine Gesundheit sowie die Bevölkerung insgesamt,

4. Kulturgüter und sonstige Sachgüter, sowie Anfälligkeit für schwere Unfälle und Katastrophen

5. und die Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Belangen des Umweltschutzes

ermittelt und in einem Umweltbericht beschreibt und bewertet. Der Umweltbericht wurde zur Abwä-
gung aller umweltrelevanten Belange, entsprechend der Anlage 1 zu § 2 Abs. 4, § 2a und § 4c BauGB 
erstellt.

Es wird insgesamt festgestellt, dass „durch die Aufhebung gegenüber der aktuell tatsächlich sowie pla-
nungsrechtlich bestehenden Situation nur wenige Änderungen zu erwarten [sind]. Insgesamt wird die 
bauliche Entwicklung des Aufhebungsbereiches im Rahmen der Maßgabe des § 34 BauGB möglich 
sein. Darunter fallen insbesondere Rückbau-, Sanierungs-, Erweiterungs- oder Neubaumaßnahmen. 
Aktuell ist am ehesten von einer Nachverdichtung im Gebiet auszugehen. Davon ausgehend ist mit 
Bebauung,  Bodenversiegelung  und  Änderungen  des  Vegetationsbestandes  auszugehen.  Es  gibt 
Nachverdichtungspotentiale, die bereits unter den Voraussetzungen des Bebauungsplanes Nr. 1 be-
stehen und welche, die erst durch die Aufhebung vorbereitet werden.  Letztere sind allerdings in der 
Anzahl und auch räumlich beschränkt, sodass die damit einhergehende Versiegelung und Überbau-
ung voraussichtlich nicht dazu geeignet sind, erhebliche Beeinträchtigungen der Schutzgüter zu be-
gründen. Eine Nachverdichtung geht mit einer Nutzungsintensivierung einher, welche beispielsweise 
mehr Emissionen aufgrund von Verkehr und dem Betrieb von Gebäuden beinhaltet. Auch diese Wir-
kungen sind nicht in einem erheblichen Umfang zu erwarten. Lediglich beim Schutzgut Pflanzen ist mit 
dem Wegfall der planungsrechtlichen Sicherung von Heckenpflanzungen eine voraussichtlich erhebli-
che Beeinträchtigung zu erwarten. Das wiederum kann sich insbesondere auf die Schutzgüter Klima 
und Luft auswirken, für welche es allerdings nicht als erheblich einzustufen ist. Die damit einhergehen-
den Auswirkungen auf das Schutzgut Tiere muss in Einzelfallbetrachtungen geprüft und bewertet wer-
den [vgl. Kapitel12.2 ].“ Die erhebliche Beeinträchtigung des Schutzgutes Pflanzen lässt sich nicht ver-
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meiden und muss aufgrund der Bebauungsplanaufhebung nicht zwangsläufig eintreten. Aktuell sind 
keine Vorhaben bekannt, die eine Beseitigung der Heckenstrukturen vorsehen. Der festgestellte Ein-
griff wird über die Maßnahme auf dem Flurstück 474 (Gemarkung Rheurdt, Flur 5) des Ökokontos der 
Gemeinde Rheurdt kompensiert.

12.2 Artenschutz

Parallel zur Erstellung des Umweltberichtes zur Aufhebung des Bebauungsplans Nr. 1 wurde eine Ar-
tenschutzprüfung (Stufe I) erarbeitet, die den Untersuchungsraum der Umweltprüfung sowie darüber 
hinausgehende Bereiche betrachtet. Inhalt der Artenschutzprüfung ist die Ermittlung der Konflikte be-
züglich des Artenschutzes, die sich aufgrund der Planung ergeben können. Da die Aufhebung selbst 
keine konkreten baulichen Vorhaben vorbereitet, ist es kaum möglich, auf Grundlage des vorliegenden 
Entwurfes die baubedingten Wirkungen konkret abzuschätzen. Die Wirkungen werden daher räumlich 
vorwiegend auf  isher baulich ungenutzter Bereiche, welche jedoch räumlich nicht konkret bestimmt 
werden können, angenommen.

Die Artenschutzprüfung wurde gemäß der VV-Artenschutz (Verwaltungsvorschrift zur Anwendung der 
nationalen Vorschriften zur Umsetzung der Richtlinien 92/43/EWG (FFH-RL) und 2009/147/EG (V-RL) 
zum Artenschutz bei Planungs- oder Zulassungsverfahren) durchgeführt. Dabei wird auf der Grundla-
ge  vorhandener  Daten  (Messtischblatt  4504/2  des  LANUV)  und  einer  Potentialkartierungen  am 
14.11.2022 auf Vorkommen planungsrelevanter Tierarten sowie geeigneter Strukturen, die diesen Ar-
ten als Lebensraum dienen können, untersucht. Darüber hinaus wurden die Biotopstrukturen, Artenzu-
sammensetzung,  Nahrungsangebot,  Höhlenangebote  und weitere  Besonderheiten  erfasst.  Anhand 
der Beschaffenheit und Ausprägung der Biotopstruktur konnten Aussagen über das potentielle Artenin-
ventar getroffen werden. Der Untersuchungsraum weist Strukturen auf, die für einige Planungsrele-
vante Tierarten geeignete Habitate bietet:

Für Fledermäuse finden sich an den Wohngebäuden, der Martinusschule oder der Kirche St. Nikolaus 
Gebäudequartiere. Baumquartiere finden sich mit den alten Eichen und Roteichen am Burgweg, dem 
Reiherweg und der Fasanenstraße, den Eichen, Pappeln und Kirschen im Feldgehölz am Burgweg 
sowie den alten, mächtigen Solitärbuchen auf dem Alten Friedhof im südwestlichen Untersuchungsge-
biet. Die Gärten und Gehölzstrukturen sowie die beleuchteten Plätze und Wege bieten zudem unter-
schiedlichen Fledermausarten geeignete Jahdhabitate. Das Untersuchungsgebiet weist eine Eignung 
(als Quartier- und (teilweise) Jagdhabitat) für die Fledermausarten  Breitflügelfledermaus, Wasserfle-
dermaus, Zwergfledermaus und Braunes Langohr auf.

Auch für auf dem Messtischblattquadranten verzeichnete, planungsrelevante Vogelarten weist das Un-
tersuchungsgebiet geeignete Habitatstrukturen auf. An den Gebäuden finden sich mögliche Niststand-
orte oder Tageseinstände für die Arten Mehlschwalbe, Turmfalke, Feldsperling, Star und Schleiereule. 
Für Laubholz-Altbestände, wie sie unter anderem im Feldgehölz am Burgweg am westlichen Gebiets-
rand, auf dem Alten Friedhof am südwestlichen Gebietsrand sowie in Gestalt der Alteichen entlang 
von Burgweg, Reiherweg und Fasanenstraße im westlichen Teil des Untersuchungsgebietes zu finden 
sind sowie die Gehölzbestände in den Gärten dienen für die Arten Sperber, Waldohreule, Mäusebus-
sard, Bluthänfling,Kleinspecht, Turmfalke, Nachtigall, Feldsperling, Gartenrotschwanz, Waldkauz und 
Star potentiell als Bruthabitat. Für die hier potentiell brütenden Arten finden sich in den Gärten, im Bur-
gerpark und auf dem angrenzenden Friedhof zudem (Teil-)Nahrungshabitate. Für die Arten Habicht, 
den Eisvogel, den Graureiher, die Saatkrähe, den Schwarzspecht und die Rauchschwalbe stellt das 
Untersuchungsgebiet potentiell lediglich einen Teil des Nahrungshabitats dar.

Durch die Aufhebung des Baubauungsplanes werden keine konkreten Bauvorhaben geplant oder vor-
bereitet. Allerdings ist weiterhin die bauliche Entwicklung im Aufhebungsbereich zulässig. Die mögli-
chen Wirkungen beziehen sich auf die Möglichkeit der Nachverdichtung oder den Umbau des Bestan-
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des. Diese werden erst in auf die Aufhebung folgende Verfahren im Zuge von Baugenehmigungen re-
levant und konkretisierbar.

Im Zuge möglicher Bauarbeiten kann es zur Überbauung von Flächen mit Lebensstätten wie Höhlen-
bäume, Gebüschen kommen. Durch Umgestaltung oder Abriss von Gebäuden, z.B bei der Beseitigen 
von Dachüberständen, Verkleidungen, Nischen und Öffnungen wie Eulenlöchern, kann es zum Verlust 
von Nistplätzen und Tageseinständen für Vögel oder Quartieren für Fledermäuse kommen. Zudem 
können Flächen für die Lagerung von Materialien, die Baustelleneinrichtung oder Container bean-
sprucht werden. Auch eine Veränderung von Standorteigenschaften, beispielsweise durch Absenken 
des Grundwassers für die Errichtung von Kellern oder Verdichten des Bodens durch Baumaschinen ist 
möglich. Während der Baumaßnahmen können Gruben entstehen, die zu Tierfallen werden können. 
Stoffliche Emission (wie Staub und Schadstoffe), oder nicht stoffliche Emissionen (wie Schall, Licht, 
Erschütterungen), welche durch einen Baubetrieb verursacht werden, können Lebensstätten während 
der Bauzeit beeinträchtigen. Anlagebedingt können möglicherweise Lebensstätten verlorengehen, z.B. 
Nischen an Gebäuden bei möglichen Um- oder Anbauten oder der Verlust von Lebensräumen durch 
neue Gebäude auf den derzeitigen Gartenflächen. Zudem können durch neue Gebäude zusätzliche 
Tierfallen beispielsweise in Form von Fenstern oder Kellerschächten entstehen.

Da die Auswirkungen erst bei Kenntnissen zu beabsichtigten Bauvorhaben konkret abgeschätzt und 
Maßnahmen getroffen werden können, ist die Durchführung einer vertieften Prüfung im Sinne einer Ar-
tenschutzprüfung 2. Stufe erst im Rahmen von Zulassungsverfahren für konkrete Bauvorhaben sinn-
voll. Daher sollen die Verbotstatbestände nach §39 Abs. 1 und § 44 Abs. 1 BNatSchG aufgrund des 
Habitatpotentials für die genannten planungsrelevanten Arten und der Möglichkeit des Eintretens der 
Verbotstatbestände eine ASP 2. Stufe  im Zuge von Zulassungsverfahren für konkrete Bauvorhaben 
mit Kartierungen oder einer worst case Betrachtung ausgeschlossen werden.

13 Immissionsschutz

Im Rahmen des frühzeitigen Beteiligungsverfahrens ist die Untere Immissionsschutzbehörde des Krei-
ses Kleve beteiligt worden.  Es wurden keine Bedenken oder Anregungen vorgetragen. Bei Realisie-
rung einer Nachverdichtung erfolgt die damit einhergehende Nutzungsintensivierung in einem Maße, 
welche nur geringfügige Änderungen von Immissionen erwarten lassen und damit keine Maßnahmen 
des Immissionsschutzes erforderlich sind.

14 Bodenverunreinigungen / Altlasten

Die Untere Bodenschutzbehörde des Kreises Kleve wies im Rahmen der Beteiligung gem. § 4 Abs. 2 
BauGB auf folgende im Altlastenkataster verzeichneten Flächen hin:

Bezeichnung Beschreibung Aktuelle Einstufung

693112-
0150

Altablagerung „Burgweg“ 1985-1991 wurde u.a. die Bodenluft unter-
sucht, jedoch keine Bodenuntersuchun-
gen, die die heutigen gesetzlichen Anfor-
derungen (BBodSchG/BBodSchV) erfüllen.

Altablagerung

693212-
0302

ehem. Landhandelsbe-
trieb und Schrottlager

vorliegende Untersuchungen erfolgten vor 
Einführung des BBodSchG und wiesen auf 
Belastungen hin, die jedoch im Zuge von 
Nachuntersuchungen nicht bestätigt wer-
den konnten

Altstandort, keine Gefahr für 
die derzeitige Nutzung
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Für die Altablagerung 693112-0150 („ehem. Hausmüllkippe Burgweg") besteht nach Auffassung der 
Unteren Bodenschutzbehörde Untersuchungsbedarf, da anhand der in den 1980er und 1990er Jahren 
erfolgten Untersuchungen Auswirkungen auf die Nutzung als Spiel- und Bolzplatz nicht ausgeschlos-
sen werden können. Der Anregung der unteren Bodenschutzbehörde für die Fläche 693112-150 eine 
Untersuchung durchzuführen, wurde im Januar 2024 gefolgt. Bei der aktuellen Untersuchung konnten 
keine Auffälligkeiten festgestellt werden. Für die acht untersuchten Proben werden die Prüfwerte nach 
BBodSchV für Kinderspielflächen eingehalten. Für die vorhandene sensible Nutzung als Kinderspiel-
fläche lässt sich somit kein Gefährdungspotenzial über einen Direktkontakt ableiten. Für den Altstand-
ortes 693212-0302 („ehem. Landhandelsbetrieb und Schrottlager“) ist entsprechend der Einstufung 
der Unteren Bodenschutzbehörde beim Kreis Kleve nicht mit Auswirkungen zu rechnen. 

15 Kampfmittel

Derzeit sind keine Hinweise auf Kampfmittel im Plangebiet bekannt.

16 Bergbau / Geologie

Der Geltungsbereich befindet sich laut der Abteilung 6 Bergbau und Energie in NRW der Bezirksregie-
rung Arnsberg über dem auf Steinkohle verliehenen Bergwerksfeld „Humboldt 1“ im Eigentum der 
RAG Aktiengesellschaft. Außerdem liegt das Gebiet über dem Feld der Erlaubnis zu gewerblichen 
Zwecken „Rheurdt-Gas“ der Mingas-Power GmbH. 

Für den Geltungsbereich wird kein auch heute noch einwirkungsrelevanter Bergbau verzeichnet.

Der Aufhebungsbereich liegt in der Erdbebenzone Null und ist der geologischen Untergrundklasse T 
zuzuordnen. Innerhalb der Erdbebenzone Null müssen gem. DIN 4147 für übliche Hochbauten keine 
besonderen Maßnahmen hinsichtlich potentieller Erdbebenwirkungen ergriffen werden.

17 Denkmal- und Bodendenkmalschutz

Innerhalb des Aufhebungsbereiches befinden sich Baudenkmäler. Diese werden unabhängig vom Be-
bauungsplan Nr. 1 und dessen Aufhebung rechtlich geschützt. Nach Auskunft des Dezernat 35 der Be-
zirksregierung Düsseldorf befinden sich im Geltungsbereich keine Bau- oder Bodendenkmäler, die im 
Eigentum oder Nutzungsrecht des Landes oder Bundes stehen. 

Nach Auskunft  des LVR-Amtes für  Bodendenkmalpflege im Rheinland kann nicht  ausgeschlossen 
werden, dass sich entlang der L 478 Spuren der historischen Vorgängerbebauung in Form von Ge-
bäudefundamenten, Mauern, Pflasterungen, Leitungen, Gruben, Gräben oder Siedlungs- und Verfüll-
schichten mit den darin enthaltenen Funden erhalten haben. In diesem Bereich geht das LVR-Amt für 
Bodendenkmalpflege daher vom Erhalt eines vermuteten Bodendenkmals aus. Gemäß § 14 Abs. 3 
DSchG NRW sind Bodendenkmäler bei der Bauleitplanung durch die Gemeinden zu sichern. Bei zu-
künftigen Bauvorhaben im Bereich der L 478 ist im Rahmen der Baugenehmigungsverfahren über die 
Untere Denkmalbehörde das LVR-Amt für Bodendenkmalpflege zu beteiligen und dem Fachamt Bau- 
und Abbruchanträge bzw. Abbruchanzeigen zur Benehmensherstellung im Rahmen eines Erlaubnis-
verfahrens nach § 15 Abs. 2 DSchG NRW zuzuleiten. Bei Beachtung dieser Voraussetzung kann das 
vermutete Bodendenkmal zukünftig gesichert werden und es erfordert noch im Rahmen der Aufhe-
bung des Bebauungsplanes Nr. 1 keine Aufklärung des Sachverhaltes. 
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18 Hochwasserschutz

Überschwemmungsgebiete sind in dem Plangebiet nicht festgesetzt. Auch in der Hochwassergefah-
renkarte (System Rhein) sowie der Hochwasserrisikokarte liegt das Plangebiet außerhalb der Gefah-
ren bzw. Risikobereiche.

Das Bundesamt für Kartographie und Geodäsie (BKG) hat eine Starkregenhinweiskarte für Nordrhein-
Westfalen erstellt  und auf der Internetseite www.geoportal.de veröffentlicht (Starkregenhinweiskarte 
NRW des BKG). Sie gibt Hinweise auf besondere Gefahrenbereiche innerhalb der Kommunen und 
kann als Grundlage für die Vertiefung und erste dringende Maßnahmen dienen. Für die  Gemeinde 
Rheurdt liegt zurzeit noch kein kommunales Konzept zum Starkregenmanagement vor. Die Starkre-
genhinweiskarte NRW des BKG kann auch auf der Internetseite des BKG aufgerufen werden, auf wel-
cher weitere Informationen zu Klimafolgen und der Anpassung an den Klimawandel verfügbar sind. 
Bei  einem seltenen Starkregenereignis  ist  das Plangebiet  geringfügig betroffen.  Es sind punktuell 
kleinräumige Überflutungen von bis zu 50 cm möglich. Im Bereich der Schwalbenstraße 12, Finken-
straße 2 und 4 sowie westlich der Drosselstraße (Hausnummern 1 bis 15) sind Überflutungen direkt 
an der Bebauung und Einstautiefen von bis zu einem Meter zu erwarten. Bei einem extremen Ereignis 
verstärkt sich das Risiko und es ist mit größeren überfluteten Bereichen sowie höheren Wassertiefen 
zu rechnen. Dann ergeben sich im Bereich Niederend 41, 43 und der Schule ebenfalls Einstauhöhen 
von bis zu einem Meter. Vergleichsweise hohe Fließgeschwindigkeiten sind auf der Schwalbenstraße, 
Fasanenstraße und der Rathausstraße zu erwarten. Insgesamt zeichnet sich keine Gesamtsituation 
ab, die eine umfassende Behandlung des starkregeninduzierten Überflutungsrisikos auf bauleitplaneri-
scher Ebene erfordert.

Für den länderübergreifenden Hochwasserschutz im Bundesgebiet werden im bundesweiten Raum-
ordnungsplan für einen länderübergreifenden Hochwasserschutz (BRPH) Ziele und Grundsätze fest-
gelegt. Der BRPH hat zum Ziel das Risiko durch Hochwasserereignisse, welche durch oberirdische 
Gewässer, Starkregen oder eindringendes Meerwasser in Küstengebieten hervorgerufen werden kön-
nen, zu minimieren und dadurch Schadenspotentiale zu begrenzen. Die für die vorliegende Planung 
maßgeblichen Ziele sind beachtet und der Grundsatz II.1.1 ist berücksichtigt worden: Entsprechend 
Ziel I.1.1 ist das Hochwasserrisiko durch oberirdische Gewässer und durch Starkregen nach Maßgabe 
der bei öffentlichen Stellen verfügbaren Daten geprüft worden. Eine vorausschauende Prüfung der 
Auswirkungen des Klimawandels auf Hochwasserereignisse durch oberirdische Gewässer und durch 
Starkregen entsprechend Ziel I.2.1 ist durch die Beachtung häufiger (HQhäufig), mittlerer (HQ100) und 
seltener  (HQextrem)  Hochwasserszenarien  sowie  seltener  und  extremer  Starkregenereignisse  nach 
Maßgabe der bei öffentlichen Stellen verfügbaren Daten erfolgt. Auf Grundlage der bei öffentlichen 
Stellen verfügbaren Daten zu den Böden im Geltungsbereich des Bebauungsplanes ist nicht davon 
auszugehen, dass diese hochwassermindernd wirken. Die Bodenkarte des geologischen Dienstes trifft 
für die Bodentypen einerseits keine entsprechende Aussage und andererseits ist der Boden im Plan-
gebiet bereits großflächig versiegelt und bebaut. Daher handelt es sich bei dem Geltungsbereich nicht 
um ein entsprechend Ziel II.1.3 zu bewertendes Gebiet. Es bestehen keine Anhaltspunkte dafür, dass 
es ein Erfordernis zur  Minderung des Hochwasserrisikos im Plangebiet  gibt  (Grundsatz II.1.1 des 
BRPH).

19 Bodenordnende Maßnahmen / Eigentumsschutz

Mit der Aufhebung des Bebauungsplanes Nr. 1 geht keine Notwendigkeit für bodenordnende Maßnah-
men einher.

Innerhalb des Geltungsbereiches der Aufhebung befinden Grundstücke privater Eigentümerinnen und 
Eigentümer. Der Bebauungsplan Nr. 1 bestimmt Inhalt und Schranken dieses Eigentums, welche mit 
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der Aufhebung geändert und nicht mehr durch einen Bebauungsplan definiert werden. Mit der Aufhe-
bung wird das Eigentum nicht in einer einschränkenden Art beeinflusst. Aufgrund der überwiegenden 
Bebauung des Geltungsbereiches und der zukünftigen Beurteilung von Planvorhaben gemäß § 34 
BauGB wird die vorhandene Baulandqualität fortbestehen und Entwicklungsmöglichkeiten gegeben 
sein. Nachbarschützende gesetzliche Regelungen werden durch Rechtsgrundlagen gewährleistet.
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C FLÄCHENBILANZ

Die Aufhebung betrifft die im Folgenden aufgeführten Flächengrößen. 

Art der baulichen Nutzung Fläche in m²

Reine Wohngebiete (WR) 48.510

Allgemeine Wohngebiet (WA) 42.970

Dorfgebiete (MD) 17.165

Mischgebiete (MI) 6.070

Gemeinbedarfsflächen 18.320

Verkehrsflächen 34.340

Flächen für Versorgungsanlagen 865

Grünflächen 6.630

Flächen für die Landwirtschaft 455

Summe 173.625
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D AUSWIRKUNGEN DER PLANUNG

20 Wesentliche Auswirkungen der Planung

Eine wesentliche Auswirkung der Aufhebung des Bebauungsplanes ist die Schaffung von Rechtssi-
cherheit und der Gewährleistung einer transparenten Planungssituation. Darüber hinaus kann die Ge-
meinde das Plangebiet nach der Aufhebung entsprechend aktueller Zielsetzungen und Erfordernisse 
entwickeln. Ohne die Festsetzungen des Bebauungsplanes Nr. 1 lässt sich insbesondere eine größere 
Flexibilität hinsichtlich kurzfristig erforderlicher baulicher Anpassungen einräumen, was zum Erhalt und 
Sicherstellung der Funktionserfüllung baulicher Anlagen (wie beispielsweise der Grundschule)  bei-
trägt. 

Der Umweltbericht kommt insgesamt zu dem Ergebnis, dass aufgrund der Aufhebung nur geringfügige 
Umweltauswirkungen zu erwarten sind. Der Aufhebungsbereich und dessen Umgebung werden be-
reits anthropogen genutzt und sind baulich geprägt. Der rechtskräftige Bebauungsplan Nr. 1 lässt die-
se Nutzungen und Intensität der Nutzungen bereits zu. Hinsichtlich des Überbauungsgrades ist aktuell 
bereits eine höhere Beanspruchung der Fläche und des Bodens als sie im Bestand vorzufinden ist zu-
lässig. Nach der Aufhebung werden bauliche Entwicklungen im Plangebiet weiterhin möglich sein, so-
dass die Eigentümerinnen und Eigentümer ihre Grundstücke uneingeschränkt nutzen können. Für das 
Schutzgut Pflanzen ist durch den Wegfall der sichernden Festsetzung einer erhebliche Beeinträchti-
gung zu erwarten, welche durch eine Maßnahme des Ökokontos der Gemeinde Rheurdt ausgeglichen 
werden kann. Darüber kann multifunktional auch der Eingriff in den Boden durch zusätzliche, wenn 
auch geringe Überbauungen ausgeglichen werden.

21 Finanzielle Auswirkungen

Werden durch die Aufhebung des Bebauungsplanes Nr. 1 die zulässigen Nutzungen der Grundstücke 
aufgehoben oder geändert, kann entsprechend des § 42 BauGB bei einer nicht nur unwesentlichen 
Wertminderung ein Entschädigungsanspruch eintreten. Maßgeblich für die Entschädigung sind die Ab-
sätze 2 und 3 des § 42 BauGB:

(2) Wird die zulässige Nutzung eines Grundstücks innerhalb einer Frist von sieben Jahren ab 
Zulässigkeit  aufgehoben oder geändert,  bemisst  sich die Entschädigung nach dem Unter-
schied zwischen dem Wert des Grundstücks auf Grund der zulässigen Nutzung und seinem 
Wert, der sich infolge der Aufhebung oder Änderung ergibt.

(3) Wird die zulässige Nutzung eines Grundstücks nach Ablauf der in Absatz 2 bezeichneten 
Frist aufgehoben oder geändert, kann der Eigentümer nur eine Entschädigung für Eingriffe in 
die ausgeübte Nutzung verlangen, insbesondere wenn infolge der Aufhebung oder Änderung 
der zulässigen Nutzung die Ausübung der verwirklichten Nutzung oder die sonstigen Möglich-
keiten der wirtschaftlichen Verwertung des Grundstücks, die sich aus der verwirklichten Nut-
zung ergeben, unmöglich gemacht oder wesentlich erschwert werden. Die Höhe der Entschä-
digung hinsichtlich der Beeinträchtigung des Grundstückswerts bemisst sich nach dem Unter-
schied zwischen dem Wert des Grundstücks auf Grund der ausgeübten Nutzung und seinem 
Wert, der sich infolge der in Satz 1 bezeichneten Beschränkungen ergibt.

Die 9. und 10. Änderung sind weniger als sieben Jahre alt, sodass sich potentielle Entschädigungsan-
sprüche  bei wesentlichen  Wertminderungen von  Grundstücken  innerhalb  dieser  Geltungsbereiche 
nach Absatz 2 bemessen. Da die 9. Änderung nicht mehr rechtskräftig ist, ist diese nicht zu berück-
sichtigen. Der Geltungsbereich der 10. Änderung ist entsprechend der Festsetzungen bereits vollstän-
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dig bebaut. Bei Aufhebung des Bebauungsplanes Nr. 1 mit seinen Änderungen orientiert sich die Zu-
lässigkeit von Vorhaben an diesem vorhandenen Bestand. Daher ist grundsätzlich davon auszugehen, 
dass sich mit der Aufhebung in diesem Bereich keine veränderte Zulässigkeit ergibt, die einen zukünf-
tig wesentlich geringeren Grundstückswert begründet und somit kein Entschädigungsanspruch ent-
steht.

Innerhalb des übrigen Aufhebungsbereiches würde sich bei Eingriffen in die ausgeübte Nutzung die 
Entschädigung nach dem Unterschied zwischen dem Wert des Grundstückes auf Grund der ausgeüb-
ten Nutzung und seinem Wert, der sich durch die Aufhebung ergibt, bemessen (§ 42 Abs. 3 BauGB). 
Voraussetzung dafür ist, dass infolge der Aufhebung der zulässigen Nutzung die Ausübung der ver-
wirklichten Nutzung oder die sonstigen Möglichkeiten der wirtschaftlichen Verwertung des Grundstü-
ckes, die sich aus der verwirklichten Nutzung ergeben, unmöglich gemacht oder wesentlich erschwert 
werden. Die bestehende und im Wesentlichen auf Grundlage des Bebauungsplanes Nr. 1 entwickelte 
Bebauung innerhalb des Geltungsbereiches ist der Maßstab bei der Beurteilung zukünftiger Vorhaben 
nach § 34 BauGB. Daher ist davon auszugehen, dass in der Hauptsache durch die Aufhebung des 
Bebauungsplanes  die  Ausübung  der  verwirklichten  Nutzung  nicht  unmöglich  oder  wesentlich  er-
schwert wird. In der genannten Stellungnahme weist das Rechtsanwaltsbüro diesbezüglich darauf hin, 
dass es nicht „ohne weiteres vorkommen wird, dass die Ausübung der verwirklichten Nutzung oder die 
sonstigen Möglichkeiten der wirtschaftlichen Verwertung des Grundstückes, die sich aus der verwirk-
lichten Nutzung ergeben, unmöglich gemacht oder wesentlich erschwert werden’“, sodass es sich da-
bei um eine relativ hohe Hürde handle.

Insgesamt muss  darauf hingewiesen werden, dass  nach der rechtskräftigen Aufhebung des Bebau-
ungsplanes Nr. 1 die Zulässigkeit von Vorhaben nach § 34 BauGB durch die Bauaufsichtsbehörde be-
urteilt wird. Die Ausgestaltung von zukünftigen Beurteilungen ist auf Ebene der Bauleitplanung im Ein-
zelnen nicht konkret abschätzbar, sodass nicht ausgeschlossen werden kann, dass in Einzelfällen bis-
her zulässige Nutzungen nicht mehr zugelassen werden.
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Anlagen

I. Rechtsgrundlagen

• Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl. I S. 
3634). Zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 12. Juli 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 
184). 

• Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung - BauNVO) 
in  der  Fassung der  Bekanntmachung vom 21.11.2017 (BGBl.  I  S.3786).  Zuletzt  geändert 
durch Artikel 2 des Gesetzes vom 3. Juli 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 176). 

• Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des Planinhalts (Plan-
zeichenverordnung 1990 - PlanzV 90) vom 18.12.1990 (BGBl. 1991 I S. 58), zuletzt geändert 
durch Artikel 3 des Gesetzes vom 14.06.2021 (BGBl. I S. 1802).

• Bauordnung für das Land Nordrhein - Westfalen - Landesbauordnung 2018 - (BauO NRW 
2018) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21.07.2018 (GV NRW S. 421), zuletzt geän-
dert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 14.09.2021 (GV NRW. S. 1086).

• Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 14.07.1994 (GV NRW S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes 
vom 13.04.2022 (GV. NRW S. 490).

• Nachbarrechtsgesetz  NRW  (NachbG  NRW)  in  der  Fassung  der  Bekanntmachung  vom 
15.04.1969, zuletzt geändert durch Gesetz vom 17.12.2021 (GV. NRW S. 1477).
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II Festsetzungen des Bebauungsplanes Nr. 1 und seiner Änderungen

Der Plan der zeichnerischen Festsetzungen liegt der Begründung bei.

Nr. 1 1. Änderung 2. Änderung 3 Änderung 4 Änderung 5 Änderung (mit 1. u. 
2. Änderung)

6 Änderung 8 Änderung 10 Änderung Gestaltungssatzung

Art der baulichen 
Nutzung

WR / WA / MD / MI WR WR / WA WR / WA MD WA WA WR WA (Anlagen für Verwaltungen, 
Gartenbaubetriebe und Tankstel-
len gem. § 4 III Nr. 3 – 5 BauNVO 
sind entsprechend § 1 VI Nr. 1 
BauNVO nicht zulässig)

GRZ 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4

GFZ 0,4 / 0,7 0,4 0,4 / 0,7 0,4 / 0,7 0,4 / 0,5 / 0,8 0,5 0,5 0,4 / 0,5

Gr Max. 650 m²

GF Max. 1.150 m²

Zahl der Vollge-
schosse

I / II I I / II I / II I ; II I I I / II / III II

Höhe der bauli-
chen Anlagen

Bezugspunkt: 31,9 m ü NHN
2.2 Bauliche Anlagen im WR1 dürfen 
nicht höher als 0,5 m und nicht tiefer als 
0,3 m über dem Bezugspunkt liegen.
2.4 Die First- und Traufhöhe der Gebäu-
de im WR 1 dürfen die folgenden Werte 
über dem jeweils genannten Bezugs-
punkt in m über NHN nicht überschrei-
ten: Traufhöhe: 7,3m über dem Bezugs-
punkt entsprechend derzeit 39,2 m ü 
NHN; Firsthöhe: 10,3m über dem Be-
zugspunkt entsprechend derzeit 42,20 
m ü NHN

FH max. 43,10 m NHN / FH max. 
42,10 m NHN / FH max. 41,20 m 
NHN

Bauweise o / g o o oF1 / nur Hausgrup-
pen; o

Einzel- und Doppel-
häuser

Einzel- und Doppelhäuser 
/ Doppelhäuser

EH / o / a

Dachform oF / flach 

1 oF: Ohne Festsetzung
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Nr. 1 1. Änderung 2. Änderung 3 Änderung 4 Änderung 5 Änderung (mit 1. u. 
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Dachneigung 30 ° ± 3 ° 35 – 40 ° 20 – 45 ° 20 – 45 °

Flächen für Maß-
nahmen zum 
Schutz, zur Pflege 
und zur Entwick-
lung von Natur 
und Landschaft

a) lebende Hecke – 
Rot- oder Hainbuche 
max. 2,00 m hoch, 
1,00 m breit
b) lebende Hecke 
Berberitze max 1,20 
m hoch, 0,50 m breit
c) Heistergewächse 
max. 1,70 m hoch

Flächen zum Schutz, 
zur Pflege und zur Ent-
wicklung von Natur 
und Landschaft

Flächen für das Anpflan-
zen von Bäumen und 
Sträuchern

Dachaufbauten / 
Dachneigung -

4.1 die Angabe der Firstrichtung ist 
verbindlich
4.2
Ge-
schos-
se

Aus-
bau

Auf-
bauten

Nei-
gung

Einde-
ckung

1 - n. zul. FD -

1 n. zul. n. zul. 30° 
(±3°)

Naturfar-
bende 
Ziegel o. 
Ähnlich 
wirken-
des Ma-
terial

1 zul Zul. 45° 
(±3°)

2 n. zul. n. zul. 30° 
(±3°)

Dachaufbauten sind 
bei einer Dachnei-
gung kleiner als 35 ° 
unzulässig. 

8.4 Im WR1 sind ausschließlich Sattel-
dächer im Sinne einer Faltdachstruktur 
mit einer Dachneigung von 20 bis 45° 
zulässig. In den WR2 und WR3 sowie 
der Gemeinbedarfsfläche Kindergarten 
sind ausschließlich Satteldächer mit ei-
ner Dachneigung 20 bis 45° zulässig. 
Gauben sind im WR2 nur in einem be-
stimmten Verhältnis (max. 2/3 der je-
weiligen Hausseite) zur Dachfläche zu-
lässig. Der Mindestabstand zum Da-
chrand muss 1,50m betragen. In den 
WR1 und WR3 sind Gauben ausge-
schlossen.
8.5 Für die Dacheindeckung sind in den 
WR1 bis WR3 und den Gemeinbedarfs-
flächen Ton- und Betonziegel zulässig. 
Solaranlagen sind farblich der Dachein-
deckung anzupassen. Eine Dachbegrü-
nung ist in extensiver bis intensiver 
Ausführung zulässig. Mindestqualität ist 
ein pflegeloser extensiver Sedum-Ra-
sen.

9.2 Zulässig sind für Wohngebäu-
de mit maximal zwei Vollgeschos-
sen in den WA 1 bis WA 4 Sattel-
dächer, Walm- oder Krüppel-
walmdächer sowie Pultdächer mit 
einer 20° – 45° Dachneigung. Ne-
benanlagen und Garagen sind in 
die Dachkonstruktion des Haupt-
gebäudes einzubeziehen. Aus-
nahmen hiervon sind
zulässig. Dann ist jedoch die 
Dachform der Garage der Dach-
form des Hauses anzupassen. 
Garagen mit einer Dachneigung 
von 0° - 19° sind ebenfalls zuläs-
sig. Dann sind die Garagen aller-
dings dauerhaft flächig zu begrü-
nen. Zulässig sind dabei alle Ar-
ten der Dachbegrünung (extensiv 
bis intensiv). Mindestqualität ist 
jedoch ein pflegeloser extensiver 
Sedum-Rasen.

9.3 Gauben sind in den WA 1 bis 
WA 4 nur in einem bestimmten 
Verhältnis (maximal 2/3 der je-
weiligen Hausseite) zur Dachflä-
che zulässig. Der Mindestab-
stand zum Dachrand muss 1,50 

2a) Im Bebauungsplan-
bereich sind Dächer mit 
folgenden Dachnei-
gungswinkeln zulässig: 
Dachneigung:
eingeschossige Bau-
weise: 35° bis 48°;
zweigeschossige Bau-
weise: 30° bis 40°.
Dachaufbauten sind zu-
gelassen, der Dachge-
schoßausbau wird im 
Rahmen der festge-
setzten Grund- und Ge-
schoßflächenzahl zuge-
lassen.
2b) Bei der nachträgli-
chen Errichtung eines 
eingeschossigen An-
baus ist Flachbauweise 
zugelassen.
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m betragen.

Höhenvorgaben Sockelhöhen sollen über die beim 
Kanalanschluss erforderlichen Hö-
hen nicht hinausgehen

Die Oberkante der 
Erdgeschossfußbö-
den wird, bezogen 
auf den niedrigsten 
Punkt der Straßen-
krone der anbaufähi-
gen Erschließungs-
straße, bzw. Fußweg, 
auf max. 0,60 m fest-
gesetzt.

2.1 Im WA1 darf die Oberkante 
des Erdgeschossfußbodens bau-
licher Anlagen nicht höher als 
34,90 m NHN und nicht tiefer als 
34,70 m NHN liegen.
2.2 Im WA2 darf die Oberkante 
des Erdgeschossfußbodens bau-
licher Anlagen nicht höher als 
34,10 mNHN und nicht tiefer als 
33,90 m NHN
liegen.

2.3 Im WA3 darf die Oberkante 
des Erdgeschossfußbodens bau-
licher Anlagen nicht höher alsbo-
dens baulicher Anlagen nicht hö-
her als 33,10 m NHN und nicht 
tiefer als 32,90 m NHN liegen.

2.4 Im WA4 darf die Oberkante 
des Erdgeschossfußbodens bau-
licher Anlagen nicht höher 
als32,20 m NHN und nicht tiefer 
als 32,00 m NHN liegen.

§ 3 Höhenlage: Die 
Oberkante der Erdge-
schoßfußböden wird, 
bezogen auf den nied-
rigsten Punkt der Stra-
ßenkrone oder anbau-
fähigen Straße, auf 
0,60 m festgesetzt. 

Gärten und
Bepflanzung

6.1 die vorgartenmäßig zu nutzen-
den Flächen sind untereinander 
und zur Straße hin durch niedrige 
Spriegelzäune, Hecken (max. 
60cm hoch) oder Rasenkantenstei-
ne zu begrenzen.
6.2 Für die Vorgärten besteht die 
Verpflichtung zur Anpflanzung von 
Bäumen und Sträuchern.

2. Die Vorgartenflä-
chen sind ausschließ-
lich mit heimischen 
Stauden und Gehölzen 
zu gestalten und mit 
einem Rasenkanten-
stein zur öffentlichen 
Verkehrsfläche hin ab-
zugrenzen.
3. Die vorhandenen 
Böschungen sind zu 
erhalten und zu schüt-
zen. Auf den Privat-
grundstücken entlang 
der Böschungsober-
kante wird wird ein 5m 
breiter Pflanzstreifen 
als Fläche für Maß-
nahmen zum Schutz, 
zur Pflege und zur Ent-
wicklung von Natur 

2. Die Fläche zum An-
pflanzen von Bäumen und 
Sträuchern entlang der 
südlichen Grundstücks-
grenze der Grundstücke 
Nr. 444, Nr. 429 und Nr. 
425 ist mit einer Hainbu-
chenhecke in einer Höhe 
von max. 2,0 m zu be-
pflanzen. 

3. Die Vorgartenflächen 
sind ausschließlich mit 
heimischen Stauden und 
Gehölzen zu gestalten 
und mit einem Rasenkan-
tenstein zur öffentlichen 
Verkehrsfläche hin abzu-
grenzen.

7.1 Bäume sind gem. der zeichneri-
schen Erhaltungsfestsetzung des Be-
bauungsplanes dauerhaft zu erhalten 
und bei Ausfall entsprechend der jewei-
ligen Art nachzupflanzen. Es sind Hoch-
stämme, 3x verpflanzt mit Drahtballie-
rung, Stammumfang 16-18cm zu ver-
wenden.
7.2 Die Verkehrsgrünflächen in der öf-
fentlichen Verkehrsfläche des Meisters-
weges sind gem. zeichnerischer Fest-
setzung dauerhaft zu erhalten und bei 
Ausfall der Vegetation entsprechend 
der jeweiligen Ausprägung nachzu-
pflanzen.
7.3 Im WR1 ist an den in der planzeich-
nung festgesetzten Standorten die Be-
pflanzung mit einem Baum vorzuneh-
men und dauerhaft zu erhalten. Es sind 
Hochstämme, 4x verpflanzt mit Draht-
ballierung, Stammumfang 18-20cm der 

8.1 Innerhalb der öffentlichen 
Straßenverkehrsflächen beson-
derer Zweckbestimmung Wohn-
weg im verkehrsberuhigten Aus-
bau (Planstraße A) ist an den in 
der Planzeichnung
festgesetzten Stellen die Anpflan-
zung von kleinkronigen Laubbäu-
men einer Art aus nachstehender 
Auswahlliste innerhalb von mind. 
4 m² großen Baumscheiben oder 
Pflanzbeeten vorzunehmen, dau-
erhaft zu erhalten und bei Ausfall 
in der darauffolgenden Pflanzpe-
riode gleichartig zu ersetzen. Die 
Pflanzung hat fachgerecht unter 
Berücksichtigung der Einbringung 
entsprechenden Bodensubstrats 
sowie ausreichender Belüftung/

§ 4 1) Die nicht über-
baubaren Grundstücks-
flächen, die vorgarten-
mäßig genutzt werden 
sollen, sind gärtnerisch 
zu gestalten durch die 
Anpflanzung von Bäu-
men, Sträuchern oder 
Rasen. Eine Nutzung 
als Lagerfläche oder 
Stellplatz wird ausge-
schlossen.
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und Landschaft festge-
setzt, dessen Bepflan-
zung in Anlehnung an 
den Bepflanzungsplan 
ausschließlich mit 
Sträuchern und Bäu-
men, die in der nähe-
ren Umgebung vor-
kommen, gestattet ist. 
Es handelt sich dabei 
um folgende Feldge-
hölze: Eiche als Hoch-
stamm oder Heister, 
Schwarzer Holunder, 
Haselnuss, Hainbu-
che, Weißdorn und 
Schwarzdorn, Eber-
esche als Heister oder 
Hochstamm, Vogelkir-
sche als Hochstamm. 

Vorgärten sind aus-
schließlich mit heimi-
schen Stauden und 
Gehölzen zu gestalten, 
soweit nicht das Anle-
gen von PKW-Stell-
plätzen zulässig ist. 
Die anzulegenden 
Stellplätze sind mit ei-
nem wasserdurchlässi-
gen Belag zu befesti-
gen. Es ist sicherzu-
stellen, dass kein 
Wasser auf die Fahr-
bahn gelangt. Das An-
legen von KFZ-Stell-
plätzen in den Vorgär-
ten ist nur in Verbin-
dung mit den vorhan-
denen Zufahrten oder 
Hauszugängen mög-
lich und wird flächen-
mäßig auf max. 50 % 
der Vorgartenfläche 
begrenzt. (2. Änd. Der 
5. Änd.)

Acer rubrum zu verwenden. Die An-
pflanzungen sind innerhalb von min. 
2x2m großen Baumscheiben oder 
Pflanzbeeten bzw. -streifen auszufüh-
ren.
7.4 Im WR1 sind die Flachdächer der 
Carports zu begründen. Zulässig sind 
dabei alle Arten der Dachbegrünung, 
die Mindestqualität ist ein pflegeloser 
extensiver Sedum-Rasen.
7.5 Der nicht überbaubaren Freiflä-
chenanteil im WR1 ist gärtnerisch anzu-
legen. Neben Rasen- und Wiesenflä-
chen sind Strauch- und Baumpflanzun-
gen zulässig.

Regenwasserversickerung zu er-
folgen. Die Bäume sind gegen 
Überfahrung/ Schäden im Wur-
zel-/Stammbereich zu schützen 
(z.B. Baumbügel oder überfahr-
bare Baumscheiben). Es sind fol-
gende Hochstämme einer Art in 
der Qualität, 3x verpflanzt mit 
Drahtballierung, STU 18-20 cm 
zu verwenden:

Feldahorn (Acer campestre `Els-
rijk´)

Schwedische Mehlbeere (Sorbus 
intermedia `Brouwers´)

Apfeldorn (Crataegus carrierei)

Nicht fruchtende Wildbirne (Pyrus 
calleryana `Chanticleer´)

Die Pflanzbeete sind als 
Rasen/Wiese auszubilden oder 
mit Bodendeckern (Qualität 2x 
verpflanzte Sträucher) der folgen-
den Arten dauerhaft zu begrünen:

Euonymus fortunei Kriechspindel

Lonicera nitida ´Maigrün´ He-
ckenmyrte

Lonicera pileata Böschungsmyrte

Potentilla `Goldteppich´ Kriechen-
der Fingerstrauch

Rosa ´Sommerwind´ Bodende-
cker-Rose

Spirea decumbens Zwerg-Spiere

Stephanandra incisa Niedrige 
Kranzspiere
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Symphoricarpos chenaultii ´Han-
cock ´Niedrige Purpurbeere

Maßnahmen zum 
Schutz, zur Pflege 
und zur Entwick-
lung von Boden, 
Natur und Land-
schaft

6.1 Das auf der Stellplatzanlage mit der 
Zweckbestimmung 8St/5C im WR1 an-
fallende Niederschlagswasser ist vor 
dem Übergang auf die öffentlichen Ver-
kehrsflächen abzufangen und einer an-
zulegenden Versickerungsanlage in der 
südlich anschließenden Freifläche zu-
zuleiten. Das Niederschlasgwasser ist 
dort in Mulden-Rigolen-Elementen oder 
einem Versickerungsbecken zu versi-
ckern. Erforderlichenfalls ist beim Aus-
hub angetroffener nicht sickerfähiger 
Boden im Bereich der Sohle der Versi-
ckerungsanlage nach der Maßgabe des 
Versickerungsgutachtens auszutau-
schen. Die genaue Größe der Versicke-
rungsanlagen bleibt der Detailplanung 
vorbehalten. Die Versickerungsanlage 
ist mit Landschaftsrasen (mit Kräutern) 
anzusäen, der dauerhaft zu erhalten ist. 
Die Böschungsneigung sind 1:2 oder 
flacher auszubilden, Kanten sind aus-
zurunen.
6.2 In den WR1 bis WR3 sind private 
Stellplätze, Zugänge, Wegeverbindun-
gen und Zufahrten nur in wasserdurch-
lässigen Materialien wie Schotter, Kies- 
oder Sandmaterialien, Pflaster mit Ra-
senfuge oder Öko-Drainpflaster zuläs-
sig.

7.1 Das auf den privaten Grund-
stücken innerhalb der Allgemei-
nen Wohngebiete WA 1 bis
WA 4 anfallende Niederschlags-
wasser ist auf den jeweiligen 
Grundstücken über Mulden oder 
Rigolen zu versickern. Details zur 
Art der Versickerung ist dem Hy-
drogeologischen Gutachten und 
Baugrundvorgutachten vom 
21.03.2016 zu entnehmen.
7.2 Innerhalb der Allgemeinen 
Wohngebiete WA 1 bis WA 4 sind 
private Stellplätze, Zugänge, We-
geverbindungen und Zufahrten 
nur in wasserdurchlässigen Mate-
rialien wie z.B. Schotter-, Kies- 
oder Sandmaterialien, Pflaster 
mit Rasenfuge oder Öko-Drain-
pflaster zulässig.

Gebäude und Ne-
bengebäude und 
Nutzung

1. In der Anbauver-
botszone sind Ne-
benanlagen i.S.d. § 
14 BauNVO sowie 
bauliche Anlagen, so-
weit sie nach Landes-
recht im Bauwich 
oder in den Ab-
standsflächen zuläs-
sig sind oder zuge-
lassen werden kön-
nen, mit Ausnahme 
der Einfriedungen 
nicht zulässig.
2. Garagen und Ne-
benanlagen i.S.d. § 

4.1 IM WR1 sind Stellplätze nur inner-
halb der dafür zeichnerisch festgesetz-
ten Flächen für Nebenanlagen zulässig.
4.2 In den WR2 und WR3 sind Stellplät-
ze, Carports und Garagen innerhalb 
und außerhalb der überbaubaren Flä-
chen ebenerdig zulässig.
4.3 Innerhalb der Fläche für den Ge-
meinbedarf Kindergarten sind Stellplät-
ze, Carports und Garagen ausge-
schlossen.
4.5 Sonstige Nebenanlagen gem. §14 
BauNVO sind in den WR1 bis WR3 und 
den Gemeinbedarfsflächen innerhalb 
als auch außerhalb der überbaubaren 
Flächen zulässig.

6.1 Innerhalb der Allgemeinen 
Wohngebiete WA 1 bis WA 4 sind 
Garagen, Carports (=offene Ga-
ragen), Stellplätze und Nebenan-
lagen oberirdisch innerhalb und 
außerhalb der überbaubaren 
Grundstücksflächen unter Einhal-
tung der jeweils zeichnerisch 
festgesetzten Ein-/Ausfahrten 
von den öffentlichen Straßenver-
kehrsflächen besonderer Zweck-
bestimmung Wohnweg im ver-
kehrsberuhigten Ausbau (Plan-
straße A und B) sowie der zeich-
nerisch festgesetzten öffentlichen 
Parkplätze, Baumpflanzungen 
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14 I BauNVO sind, 
mit Ausnahme von 
Einfriedungen und 
Anlagen i.S.d. § 14 II 
BauNVO, außerhalb 
der nicht überbauba-
ren Grundstücksflä-
chen unzulässig (§ 
23V BauNVO)

und sonstigen Pflanzflächen zu-
lässig.
6.2 Innerhalb der Allgemeinen 
Wohngebiete WA 1 bis WA 4 
müssen Garagen und Carports 
einen Mindestabstand von 5,00 
m zur Straßenbegrenzungslinie 
der das jeweilige Baugrundstück 
erschließenden Erschließungs-
straße einhalten.
6.3 Im Vorgarten ist ein Stellplatz 
zulässig, der jedoch nur über die 
im Bebauungsplan je Baugrund-
stück festgesetzte Ein-/Ausfahrt 
angefahren werden darf.

9.4 Innerhalb der Allgemeinen 
Wohngebiete WA 1 bis WA 4 sind 
Wintergärten zulässig, sie müs-
sen sich dem Hauptbaukörper 
unterordnen und innerhalb der 
festgesetzten überbaubaren Flä-
che liegen.

Garagen 5,1 max. Traufhöhe 2,5 m ü. Gelän-
de
5.2 Material ist den zugehörigen 
Wohnbauten anzugleichen
5.3 Fertiggaragen, die der Bindung 
nach 5.2 genügen, sind zulässig
5.4 Wellblechgaragen sind nicht 
zulässig.
5.5  statt zusammengesetzter sind 
auch Einzelgaragen zulässig

Freistehende Gara-
gen sind eingeschos-
sig in Massivbauwei-
se mit Flachdach zu 
errichten. Die An-
sichtsflächen sind der 
äußeren Gestaltung 
der Wohnhäuser an-
zupassen.

§ 2 3) Freistehende 
Garagen sind in Massi-
vbauweise zu errichten. 
Die Ansichtsflächen 
sind der äußeren Ge-
staltung der Wohnhäu-
ser anzupassen.

Gewerbe j

Gestaltung Außenwände sind in erdfarbigen 
Tönen zu gestalten

8.1 In WR1 bis WR3 und der Gemein-
bedarfsflächen sind die äußere Gestalt 
der Stellplätze, Carports und sonstigen 
Nebenanlagen in Farbe, Gestalt und 
Material den Hauptbaukörpern anzu-

9.1 Zusammenhängende Haus-
einheiten (Doppelhäuser) und zu-
sammenhängende Garagen/Car-
ports sind mit identischer Höhen-
lage der Gebäude, Dachform und 

§ 2 1) Die Außenwände 
der Gebäude sind in 
Verblendmauerwerk 
herzustellen, dazu zäh-
len auch Nebenanla-
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passen.
8.2 In den WR1 bis WR3 sowie den 
Gemeinbedarfsflächen sind die Außen-
flächen der Wände entweder mit rot- 
und erdfarbigen Klinkern oder in Putz 
bzw. geschlämmt auszuführen. Kombi-
nationen untereinander bzw. mit ande-
ren Materialien sind möglich. Es muss 
jedoch ein Material überwiegen. Ein 
deutliches Überwiegen liegt bei der Ver-
wendung eines Materials mit 60% der 
Außenfläche vor.
8.3 In den WR1 bis WR3 sind Winter-
gärten zulässig, sie müssen sich dem 
Hauptbaukörper unterordnen und inner-
halb der überbaubaren Flächen liegen.

Dachneigung auszuführen. Sie 
sind bei Fassaden- und Dachflä-
chen in Material und Farbe einan-
der anzugleichen.
9.8 In den WA 1 bis WA 4 sind 
Höhenunterschiede, die sich bei 
der Errichtung von Gebäuden auf 
den Baugrundstücken ergeben, 
durch Böschungen bzw. durch 
flächenhafte Geländekorrekturen 
auszugleichen. Bei der Gestal-
tung der unbebauten Grund-
stücksflächen ist die vorhandene 
Geländetopographie der außer-
halb des Geltungsbereichs lie-
genden Bestandsgärten zu be-
rücksichtigen. Eine Geländege-
staltung bzw. -terrassierung ist 
durch Aufschüttungen bzw. Ab-
grabungen bis jeweils max. 1,0 m 
Höhe zulässig. Geländeabstüt-
zungen (z.B. durch Stützmauern) 
sind bis max. 1,0 m Höhe zuläs-
sig.

gen. Einzelne kleinere 
Bauteile können in an-
deren Materialien aus-
geführt werden.

Einfriedungen 6.3 Für die sonstige Einfriedung 
der Grundstücke sind Hecken, 
Spriegelzäune und unauffällige 
kunststoff-überzogene Maschen-
drahtzäune (max. Höhe der Rohr-
pfosten 1,2 m) zulässig

4. Zur öffentlichen 
Verkehrsfläche hin ist 
entlang der Straßen-
begrenzungslinie der 
Vorgartenbereich mit 
einem Rasenkanten-
stein (08/20) oder ei-
ner einfriedung in Hö-
he bis zu 0,40 m ab-
zugrenzen. Im Falle 
von Eckgrundstücken 
ist die Errichtung von 
Einfriedungen in Hö-
he bis zu 1,80 m im 
Abstand von 1,5 m 
von der Straßenbe-
grenzungslinie ent-
lang des Hausgar-
tens zugelassen.

Die Grundstücke sind 
entlang der freien 
Strecke der B 510 
dauerhaft und lücken-
los ohne Tür und Tor 

1. Einfriedungen zwi-
schen den Haus- und 
Wirtschaftsgärten so-
wie die Einfriedungen 
der Haus- und Wirt-
schaftgärten zu den öf-
fentlichen Verkehrsflä-
chen und zu den land-
wirtschaftlich / Gärtne-
risch genutzten Flä-
chen müssen als He-
cke ausgebildet wer-
den, und zwar aus-
schließlich mit Hainbu-
che, Liguster, Weiß-
dorn oder Forsythie. 
Die Mindesthöhe der 
Hecken wird auf 1,5 m, 
die max. Höhe auf 2,0 
m festgesetzt. 

1. Einfriedungen zwischen 
den Haus- und Wirt-
schaftsgärten sowie die 
Einfriedungen der Haus- 
und Wirtschaftgärten zu 
den öffentlichen Verkehrs-
flächen und zu den land-
wirtschaftlich / Gärtnerisch 
genutzten Flächen müs-
sen als Hecke ausgebildet 
werden, und zwar aus-
schließlich mit Hainbuche, 
Liguster, Weißdorn oder 
Forsythie. Die Mindesthö-
he der Hecken wird auf 
1,5 m, die max. Höhe auf 
2,0 m festgesetzt. 

8.7 Als Einfriedungen zwischen den 
Freiflächen des WR1 und den angren-
zenden Hausgärten des WR2 sowie 
den Freiflächen der Gemeinbedarfsflä-
che Kindergarten sind ausschließlich 
geschnittene Hecken (im Endzustand 
1,0m breit und 1,7-2,0m hoch) aus hei-
mischen Gehölzen gem. Pflanzliste 2 
zugelassen. Als sonstige Einfriedungen 
der Grundstücke sind in den WR2 und 
WR3 sowie den Gemeinbedarfsflächen 
Hecken, Spriegelzäune und kunststoff-
überzogene Maschendrahtzäune mit ei-
ner max. Höhe von 1,6m zulässig. Im 
Übrigen gilt das Nachbarrechtsgesetz.

9.5 Innerhalb der Allgemeinen 
Wohngebiete WA 1 bis WA 4 sind 
die Einfriedigungen der Vorgärten 
an der Straßenbegrenzungslinie 
nur mittels Rasenkantensteinen 
zugelassen. Vorgartenflächen 
sind unversiegelt anzulegen und 
gärtnerisch zu gestalten. Davon 
ausgenommen sind die notwendi-
gen Zuwegungen, Zufahrten und 
der zulässige Stellplatz nach 
Festsetzung 6.3. (Ein Vorgarten 
ist die Fläche zwischen der Stra-
ßenbegrenzungslinie der das 
Baugrundstück erschließenden 
Planstraße (öffentliche Verkehrs-
fläche besonderer Zweckbestim-
mung Wohnweg) und der vorde-
ren Bauflucht in der kompletten 
Breite des Baugrundstücks).
9.6 Als Einfriedigungen zwischen 
den Hausgärten untereinander 
sind in den  WA 1 bis WA 4 aus-
schließlich geschnittene Hecken 

§ 4 2) Die Abgrenzung 
der Vorgärten zu den 
öffentlichen Verkehrs-
flächen ist nur durch 
Rasenkantensteine zu-
lässig. Andere Einfrie-
dungen im Vorgarten-
bereich sind nicht zu-
lässig. Für die seitli-
chen und hinteren 
Grundstückseinfriedun-
gen sind lebende He-
cken, Spriegelzäune 
und ähnliches Material 
– Maximalhöhe 1,50 m 
– zulässig.

Apr. 2024 31



Aufhebung des Bebauungsplanes Nr. 1 der Gemeinde Rheurdt
Anlagen

Nr. 1 1. Änderung 2. Änderung 3 Änderung 4 Änderung 5 Änderung (mit 1. u. 
2. Änderung)

6 Änderung 8 Änderung 10 Änderung Gestaltungssatzung

einzufrieden (max. 
2m )

(im Endzustand max. 1,0 m breit 
und max. 2,0 m hoch) aus Gehöl-
zen gemäß der beigefügten 
Pflanzliste, nach Bedarf auch in 
Verbindung mit einem max. 1,60 
m hohen Zaun zugelassen. Wün-
schen beide Nachbarn eine Ein-
friedigung, dann sind die Hecken, 
nach Bedarf auch in Verbindung 
mit einem 1,60 m hohen Zaun, 
zwischen den Baugrundstücken 
auf der gemeinsamen Grund-
stücksgrenze ohne Einhaltung 
von Abstandsflächen nach dem 
Nachbarrechtsgesetz zu pflan-
zen/positionieren, soweit beide 
Nachbarn hiermit einverstanden 
sind. Im Übrigen gilt das Nach-
barrechtsgesetz.

Carpinus betulus Hainbuche

Acer campestre Feldahorn

Crataegus monogyna Eingriffl. 
Weißdorn

Ligustrum vulgare Gew. Liguster

Lonicera xylosteum Rote He-
ckenkirsche

Fagus sylvatica Buche

9.7 Als Einfriedigungen sind in 
den WA 1 im Übergang zum Rei-
herweg ausschließlich geschnit-
tene Hecken (im Endzustand 
max. 1,0 m breit und max. 2,0 m 
hoch) aus Gehölzen gemäß der 
Pflanzliste in 10.6 nach Bedarf 
auch in Verbindung mit einem 
max. 1,60 m hohen, dann auf der 
Baugrundstückinnenseite positio-
nierten Zaun zugelassen.
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Schallschutz 3. Im gesamten Plan-
bereich sind die Bau-
herre gem. § 9 I Nr. 
24 BBauG  verpflich-
tet, bei Wohnungs-
bauten oder sonsti-
gen schutzbedürfti-
gen Vorhaben durch 
ausreichende bauli-
che Schallschutzvor-
kehrungen sicherzu-
stellen, dass in Auf-
enthaltsräumen In-
nengeräuschpegel 
von 60 dB(A) tags-
über und 45 dB(A) 
nachts gewährleistet 
sind.

4. Bei der genehmigungs-
pflichtigen Errichtung, Än-
derung oder Nutzungsän-
derung von Gebäuden 
entlang der Straße Niede-
rend, die dem dauernden 
Aufenthalt von Menschen 
dienen, müssen die Au-
ßenwandbauteile und bei 
der Nutzung des Dachge-
schosses die Dachauf-
bauten, Dach- und Dach-
deckenflächen so ausge-
führt werden, dass das er-
forderliche Schalldämm-
maß für Außenbauteile 
von 40 dB(A) und für 
Fenster von 32 dB(A) ein-
gehalten wird; dies ent-
spricht der Fensterschall-
schutzklasse 2 nach VDI 
2719.

Werbeanlagen Werbeanlagen sind in 
der Anbauzone ent-
lang der B 510 nicht 
zulässig.

Überbaubare 
Grundstücksflä-
chen

3.1 Im WR 1 ist ein Vortreten vor die 
Baugrenze um max. 0,5 m für folgende 
Gebäudeteile zulässig: Fassadenglie-
derung, Wintergrärten, Windfänge, 
Wandpfeiler, Fensterbänke, Erker, 
Schaukästen, Treppenanlagen, Vordä-
cher, Beleuchtungskörper. Überdachte 
oder unüberdachte Freisitze und Balko-
ne dürfen nach Norden zum Meisters-
weg um max. 1,5m und zur westlichen 
Flurstücksgrenze um max. 1,0m vortre-
ten
3.2 In der Fläche für Gemeinbedarf mir 
sozialen Zwecken dienenden Gebäu-
den und Einrichtungen ist ein Vortreten 
vor die Baugrenze nach Osten und Nor-
den für Lichtschächte um max. 0,7m 
zulässig, ansonsten ist ein Vortreten vor 
die Baugrenze um max. 0,5m für fol-

2.5 Gem. § 19 Abs. 4 S. 3 
BauNVO darf die zulässige 
Grundfläche innerhalb der Allge-
meinen
Wohngebiete Wa1 bis WA4 durch 
die Grundflächen der in § 19 Abs. 
4 S. 1 BauNVO bezeichneten An-
lagen höchstens bis zu einer 
Grundflächenzahl von 0,5 über-
schritten werden.
3.1 In den WA1 bis WA4 ist ein 
Vortreten vor die Baugrenze um 
max. 0,5m für folgende Gebäude-
teile zulässig, sofern die festge-
setzte Straßenbegrenzungslinie 
nicht überschritten wird: Fassad-
negliederungen, Wintergärten, 
Windfänge, Wandpfeiler, Fenster-
bänke, Erker, Schaukäste
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gende Gebäudeteile zulässig: Windfän-
ge, Wandpfeiler, Fensterbänke, Vordä-
cher, Beleuchtungskörper.

Festsetzungen 
bzgl. Wohnungen

5.1 Im WR 1 sind je Einzelhaus max. 
14 Wohnungen zulässig.

5.1 Innerhalb der Allgemeinen 
Wohngebiete WA 1 bis WA 4 
sind Wohnungen oder Wohn-
räume
zum dauernden Aufenthalt in 
Kellergeschossen unzulässig.

Pflanzlisten Pflanzliste 1: Gehölzarten für die Anla-
gen von Hecken. Bäume: Acer campe-
stre, Carpinus betulus, sorbus aucupa-
ria, prunus padus; Sträcuher: Cornus 
mas, cornus sanuinea, corylus avella-
na, crataegus monogyna, crataegus 
laevigata, lonicera xylosteum, prunus 
spinosa, rosa canina. Qualitäten: Sträu-
cher 2x verpflanzt ohne Ballen, 60-
100cm; Heister 2x verpflanzt ohne Bal-
len, 100-125cm; Pflanzung im Abstand 
von 1m, Reihen um 0,5m gegeneinan-
der versetzt
Pflanzliste 2: Gehölzarten für die Anla-
ge von Schnitthecken. Bäume: Acer 
campestre, carpinus betulus; Sträucher: 
Cornus mas, crataegus monogyna, cra-
taegus laevigata, lonicera xylosteum, 
prunus spinosa. Qualitäten: Sträucher 
2x verpflanzt ohne Ballen, 60-100cm; 
Heister 2x verpflanzt ohne Ballen, 100-
125cm; Pflanzung im Abstand von 1m, 
Reihen um 0,5m gegeneinander ver-
setzt
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